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Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

beispiel dafür. Auch die Schoberpass 
Bundes B 113 ist ein plakatives Bei-
spiel ebenso wie die bekannte Frie-
sacher Bundesstraße B 317, die den 
Bezirk Murau mit Kärnten verbindet. 
Mir ist klar, dass man den klassischen 
Transit auf die Autobahn bringen 
will, wo er auch hingehört. Leider be-
schneiden diese Fahrverbote die hei-
mischen Frächter massiv und bringen 
auch die dort ansässigen Frächter, die 
dort Kommunalsteuer leisten, unter 
Druck. Denn die Ausnahmen der 
Fahrverbote beziehen sich nicht auf 
den Firmensitz, sondern ausschließ-
lich auf den Ort der Be- und Entla-
dung, was letztlich dazu führt, dass 
Transporteure in diesen Gebieten zu 
ihrer Firma nicht zufahren können, 
wenn sie nicht auch irgendwo im Ge-
biet be- oder entladen.

Ganz besonders g’schmackig un-
ter diesen Gesichtspunkten wird es, 
wenn dann genau diese Gruppe der 
Fahrverbotsforderer, die dem Tou-
rismus angehören, genau von dieser 
ausgesperrten Transportbranche nicht 
nur eine Tourismusabgabe verlangen 
– so wie es für alle Betriebe grund-

sätzlich verpflichtend ist –, sondern 
diese Tourismusabgabe um knapp 20 
Prozent auf einen Schlag anheben, 
so wie es jetzt geschieht. Da ist es 
nicht verwunderlich, wenn man vor 
Wut schäumt und sich Verbitterung 
breit macht. Umso mehr fordere ich 
einmal mehr Zusammenhalt in der 
Branche ein.

Dann stellt sich nur mehr die Frage, 
wann die Schmerzgrenze endgültig er-
reicht ist. Ich denke, dass wir sie schon 
beinah erreicht haben! Ich sehe aber 
auch, dass es nicht mehr lange dauern 
wird, bis wir unsere Dienstleistungen 
auf diesem hohen Niveau mit diesen 
Rahmenbedingungen nicht mehr ge-
währleisten werden können. 

In diesem Sinne wünsche ich euch 
dennoch einen erfolgreichen Herbst. 

Es ist schon erstaunlich mit welcher 
Selbstverständlichkeit etwa im Le-
bensmittelhandel und in Drogerien 
in volle Regale gegriffen wird und der 
Konsument Anschaffungen aller Art 
trifft. Es versteht sich auch von selbst, 
dass man immer an den Tankstellen 
Treibstoff bekommt und der Müll 
abtransportiert wird. Fährt man auf 
Urlaub, dann ist natürlich auch in der 
Unterkunft immer ein voll gedeck-
ter Tisch vorhanden. Das kann man 
unendlich fortsetzen. Was keinem 
beim Konsumieren der Annehmlich-
keiten bewusst ist, ist, dass dies alles 
die Transporteure mit ihren Lkw er-
möglichen – und noch viel mehr … 
Dennoch begegnet man dem Lkw-
Verkehr vorwiegend mit Verachtung 
und Unverständnis. Jeder will alles 
und rasch, aber keiner will den Lkw. 
Besonders makaber wird es dann, 
wenn ein Lkw-Fahrverbot nach dem 
anderen umgesetzt wird. Neben dem 
klassischen Bürger sind auch die Tou-
rismusverbände und deren Anhäng-
sel maßgebliche Treiber, wenn dem 
Lkw-Verkehr vor der eignen Haustür 
der Garaus gemacht werden soll. Das 
Ennstal mit der B 320 ist ein Parade-
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Die ständig steigenden Zulassun-
gen für E-Autos stellen nicht nur 
Kfz-Werkstätten, sondern auch die 
gewerblichen Pannendienste vor 
neue Aufgaben und Herausforde-
rungen. „Es gilt daher, unsere Mit-
arbeiter laufend darin zu schulen“, 
verweist Franz Wuthe, Präsident des 
VBA (Verband der gewerblichen 
Bergungs- und Abschleppunterneh-
men), auf den Umstand, dass speziell 
die Akkus bei Unfällen oder Pannen 
durch Brände oder Explosionen eine 
enorme potenzielle Gefahrenquelle 
darstellen können.
Die Einsätze erfordern daher eine 
hoch qualitative Dienstleistung. 
Franz Wuthe: „Schon beginnend bei 
der Bergung des Fahrzeuges, bis zur 
Verwahrung in eigenen Containern.“ 
Die VBA-Mitgliedsbetriebe, die 
durch das VBA-Gütesiegel ausgewie-
sen sind, haben die Voraussetzungen 
für dieses professionelle Dienstleis-
tungsangebot.

VBA Österreich – 

Gewusst wie – und dies möglichst rasch

Zuverlässiger Ansprechpartner

„Der VBA Österreich versteht sich als 
Schnittstelle zwischen den Auftragge-
bern, wie Assistancen, Versicherun-
gen, Behörden, Kammern und unse-
ren Mitgliedern als Auftragnehmer. 
Die Kenntnisse dafür eignen sich 
unsere Mitgliedsbetriebe und das Ab-
schlepppersonal durch Schulungen 
und Weiterbildungsmaßnahmen an. 
Unser zertifiziertes Gütesiegel ist das 
Zeugnis dafür“, so Präsident Franz 
Wuthe. „Damit gilt ein Mitgliedsbe-
trieb als zuverlässiger und geeigneter 
Ansprechpartner im Falle eines Ein-
satzes.“ 
Nur so ist gesichert, dass durch die 
Abläufe beim Bergen, Abschleppen 
von Fahrzeugen oder der Sicherung 
von Ladegut nicht noch mehr Scha-
den angerichtet wird oder entsteht. 
Was hat Vorrang bei einem Einsatz 
für uns als VBA Österreich? „Die 
Empfehlungen und Hinweise der 

Fahrzeughersteller sind strikt zu be-
folgen. Unser Ziel ist, dass am Ende 
eines Einsatzes sowohl die Auftrag-
geber, Polizei, Feuerwehr, der Kunde 
selbst, aber auch die Versicherung zu-
frieden sind.“

Leistungsfähige Fachbetriebe

„Gewusst wie – und dies möglichst 
zügig.“ Dies ist die Herausforde-
rung bei einem Einsatz nach einem 
Unfall oder einer Panne. Schnelles 
Abschleppen, Bergen und Räumen 
auf Autobahnen, Schnellstraßen und 
anderen Verkehrswegen nach Unfäl-
len oder Pannen sind entscheidend 
für einen flüssigen Verkehr und lösen 
Staus wieder auf. „Dazu braucht es 
aber das nötige Fachwissen und die 
regelmäßige Fort- und Weiterbildung 
unserer Mitarbeiter“, so Initiator 
Franz Wuthe, Präsident des im Jahre 
2008 gegründeten VBA Österreich.
Die moderne Fahrzeugtechnik und 

die Verkehrsdichte machen eine zü-
gige Abwicklung einfach nötig. Das 
freiwillige Gütesiegel – nicht alle 
Mitgliedsbetriebe haben es – hat 
eine Gültigkeit von vier Jahren. Der 
Anforderungskatalog ist für jeden 
Betrieb eine Herausforderung. Aber 
auch gleichzeitig eine Garantie für 
den Kunden, dass es sich dabei um 
einen leistungsfähigen Fachbetrieb 
handelt. Ein VBA-Betrieb mit einem 
Gütesiegel garantiert, dass er rund 
um die Uhr an 365 Tagen im Jahr 
einsatzbereit ist und moderne Fahr-
zeuge nach dem letzten Stand der 
Technik hat, sowie sach- und fach-
kundiges Personal einsetzt. In Zu-
sammenarbeit mit Zivilingenieuren 
oder TÜV werden die Mitgliedsbe-
triebe auf ihre personelle, betriebliche 
und technische Leistungsfähigkeit 
hin überprüft. Die VBA-Schulungen 
werden in Zusammenarbeit mit der 
Technischen Akademie Bergen und 
Abschleppen (kurz TABA) angebo-
ten.

Transparente Kosten

Weil es beim Bergen, Räumen und 
Abschleppen am Ende des Tages 
natürlich auch um die verursachten 
Kosten geht erklärt Franz Wuthe: 
„Wir führen im Verband die regel-
mäßige Erhebung der Preis- und 
Strukturumfrage unter den Mitglie-
dern durch. Das Ergebnis dieser Um-
fragen dient als Branchenbarometer 
und spiegelt Durchschnittspreise 
wieder. Diese dienen dann auch als 
Orientierungshilfen für Behörden, 
Versicherungen und Gerichte. Damit 
ist es möglich, die Angemessenheit 
von Berge- und Abschleppkosten zu 
überprüfen.“
„Wir sehen unsere Aufgabe als VBA 
Österreich auch darin, die Mitglieds-
betriebe in den aktuellen Techniken 
des Bergungs- und Abschleppwesens 
und der Kranarbeiten in diesem Zu-
sammenhang zu unterrichten und zu 
informieren. Weiters natürlich auch 
in juristischen Fragen des Berufszwei-
ges. Dazu gehören auch die neuesten 
gesetzgeberischen Maßnahmen und 
Vorschriften“, so Franz Wuthe. „Mit 
unseren Schulungen und durch un-
sere Schulungen kommt es auch zur 
Schaffung einer Plattform innerhalb 
des Verbandes und zum Erfahrungs-
austausch, der sehr nützlich für jeden 
von uns ist“, erklärt Präsident Franz 
Wuthe.

VBA Gütesiegel steht für Kompetenz
„Gemeinsam sind wir stärker ...

... und damit wird auch unsere Stimme gehört“, erklärt Initiator Franz Wuthe die 
Gründung des Verbands der Berge- und Abschleppunternehmen (VBA) Österreich 
im Jahre 2008. „Bis dahin hat sich keiner um unsere Anliegen gekümmert.“ Man 
entschied sich damals für eine Kooperation mit der Deutschen Akademie für Bergung 
und Abschleppen (TABA) in Wuppertal. Der VBA Österreich zählt gewerbeübergrei-
fend mit seinen Kfz- und Abschleppunternehmen rund 100 Mitglieder und ist in 
jedem Bundesland vertreten.

Seit 1979 war Betrieb 
keinen Tag geschlossen

Franz Wuthe machte sich mit 
1. Oktober 1973 als Mechaniker-
meister selbstständig. Vorher war 
er in der Versuchsabteilung im 
Puchwerk Graz-Thondorf tätig. 
Sein erster Standort war in der 
Heinrichstraße, wo er eine Tank-
stelle übernahm.
1978 übersiedelte er an den 
Karlauergürtel und seit damals 
ist der Betrieb täglich rund um 
die Uhr geöffnet. 1980 wurde er 
gerichtlich zertifizierter Sach-
verständiger. Sein Unternehmen 
besteht aus der Werkstätte und 
dem Abschlepp- und Bergedienst 
ATSW Wuthe.
Im Unternehmen gibt es – leicht 
schwankend – 25 Mitarbeiter. 
Darunter sind Fachkräfte, die be-
sonders fürs Abschleppen, Bergen 
und Räumen regelmäßig geschult 
werden.

eine wichtige Schnittstelle

Großes Augenmerk wird darauf gelegt, dass das Räderwerk aller Beteiligten gut ineinandergreift. Ein „Lehrbei-
spiel“, wenn das nicht funktioniert: Ein nicht in Österreich zugelassener Lkw verunglückt auf der Autobahn – zum 
Glück ohne Zusammenstoß und Personenschaden – und verliert seine Ladung Bretter. Es folgt ein Polizeianruf mit 
einem ausländischen Fahrer am Telefon: „Unfall, bitte kommen.“ „Noch heute steht das Fahrzeug bei uns am La-
gerplatz und nicht alle Kosten wurden beglichen“, so Präsident Franz Wuthe.
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Diese Novelle ist der abschließende, 
dritte Teil des im Regierungspro-
gramm vereinbarten „Raser-Pakets“, 
mit dem insbesondere gegen die 
um sich greifende Roadrunner- und 
Tuning-Szene vorgegangen werden 
soll. Als erste Schritte des Maß-
nahmenpaketes gegen Schnellfah-
rer wurden mit dem Bundesgesetz 
BGBl Nr. 154/2021 die Geldstrafen 
für Schnellfahrer in der Straßenver-
kehrsordnung deutlich erhöht und 
im Führerscheingesetz die Entzie-
hungszeiten der Lenkberechtigung 
für Schnellfahren und der Beobach-
tungszeitraum, nach dessen Verstrei-
chen ein Delikt wieder als Erstdelikt 
gilt, verlängert.
 
Zum Abschluss werden diese Maß-
nahmen durch die Möglichkeit er-
gänzt, zusätzlich zu einer Geldstrafe 
als Nebenstrafe und Sicherungsmaß-
nahme die Fahrzeuge unbelehrbarer 
Schnellfahrer zu beschlagnahmen 
und als ultima ratio für Verfallen zu 
erklären: Zusätzlich zur Verhängung 
von Geldstrafen wird
 
• bei Vorliegen qualifizierter Ge-

schwindigkeitsüberschreitungen 
in Verbindung mit einem Führer-
scheinentzug in den letzten vier 
Jahren

• bzw. bei sehr hohen Geschwindig-
keitsüberschreitungen – die Strafe 
des Verfalls des Fahrzeugs 

 
vorgesehen, wenn aufgrund vorlie-
gender, einschlägiger Vorstrafen, Vor-
merkungen im Führerscheinregister 
und des Persönlichkeitsbildes des 
Täters zu befürchten ist, dass er auch 
weiterhin extreme Geschwindigkeits-
überschreitungen begehen wird.
 

34. StVO-Novelle – Kundmachung im Bundesgesetzblatt  
Die 34. StVO-Novelle wurde gemeinsam mit den zusammenhängenden Änderungen des FSG 
und des KFG am 20. Juli 2023 im Bundesgesetzblatt kundgemacht, BGBl. I Nr. 90/2023.

Konkret bedeutet dies: 
Wer im Ortsgebiet um mehr als 
60 km/h oder außerhalb des Ortsge-
biets um mehr als 70 km/h zu schnell 
fährt, dessen Fahrzeug soll künftig an 
Ort und Stelle festgesetzt werden. 
Im Anschluss wird durch die zustän-
dige Bezirksverwaltungsbehörde in-
nerhalb von zwei Wochen entschie-
den, ob ein Verfall wahrscheinlich ist, 
und in diesem Fall das Verfahren ein-
geleitet wird. Das Fahrzeug verfällt 
bei extremen Überschreitungen und 
Wiederholungstätern. 
Bei Geschwindigkeitsübertretungen 
von mehr als 80 km/h innerorts oder 
90 km/h außerhalb des Ortsgebiets 
sollen Lenker bereits beim ersten Ver-
gehen das Fahrzeug verlieren, wenn 
es geboten scheint, den Täter von 
weiteren Raser-Aktionen abzuhalten. 
Darunter fällt beispielsweise ein Ra-
ser, der mit 220 km/h über die Auto-
bahn fährt.

 
Das Fahrzeug wird im Anschluss von 
der Behörde verwertet, also verstei-
gert. 70 % des Erlöses sollen an den 
Verkehrssicherheitsfonds gehen, der 
Rest an die jeweilige Gebietskörper-
schaft. Der Verfall eines beschlag-
nahmten Fahrzeugs ist zusätzlich zur 
Geldstrafe vorgesehen.
 
Weist ein Dritter dingliche Rechte 
am Fahrzeug nach, kann es nicht für 
Verfallen erklärt werden. 
Allerdings soll für den Raser in den 
jeweiligen Fahrzeug-Papieren ein le-
benslanges Lenkverbot für das jewei-
lige Fahrzeug eingetragen werden. 

Die vorläufige Beschlagnahme des 
Autos von zwei Wochen, die von 
den Beamten an Ort und Stelle ver-
fügt wird, gilt jedoch im Sinne einer 
„Cooling-off-Phase“ auch für diese 
Fälle.

Intelligenter Fahrtenschreiber (Smart Tacho 2)
Die Europäische Kommission hat den Durchführungsrechtsakt zu den Übergangsmaßnahmen für 
die Einführung des intelligenten Fahrtenschreibers (Smart Tacho 2) angenommen. Am 22. Mai 2023 
wurde die Durchführungsverordnung (2023/980) im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 
Der Rechtsakt trat am 25. Mai 2023 in Kraft und gilt seit dem 21. August 2023. 

Hinweis: Altfahrzeuge, die im rein 
innerstaatlichen Verkehr eingesetzt 
werden, müssen nicht umgerüstet 
werden. 
 
Über folgende (automatisiert 
aufgezeichnete) Positionsbestim-
mungs-Funktionen wird der in-
telligente Fahrtenschreiber (Smart 
Tacho 2) verfügen: 
• Standort zu Beginn der täglichen 

Arbeitszeit 
• wenn das Fahrzeug die Grenze ei-

nes Mitgliedstaats überschreitet 
• nach jeweils drei Stunden kumu-

lierter Lenkzeit und 
• Standort am Ende der täglichen 

Arbeitszeit. 
Anders als bisher werden bei einer 
Fernabfrage durch Kontrollbehörden 
(gem. Art. 9 Absatz 4 der VO (EU) 
165/2014) – und das ist NEU – auch 
Daten zur Überschreitung der ma-
ximalen Lenkzeit des Fahrpersonals 
übertragen. 

 
Zur Erleichterung der Überprüfung 
der Einhaltung der Vorschriften 
durch die Kontrollbehörden, zeich-
net der intelligente Fahrtenschreiber, 
gem. den Anforderungen der VO 
(EG) Nr. 561/2006, auf, ob das Fahr-
zeug für die Beförderung von Gütern 
oder Personen benutzt wurde. 

Anmerkung: Ein Legislativvorschlag 
zu den Lenk- und Ruhezeiten für 
Reisebusfahrer:innen durch die EU-
Kommission wurde Ende Mai ange-
kündigt. 
 

Weitere Informationen: 

1. 
Merkblatt der Bundessparte Verkehr 
2. 
Handbuch „Lenk, Ruhe- und Ar-
beitszeiten“ der Berufsgruppe Bus 
(siehe Seite 38 bis 41)

Zum Hintergrund: 
Der intelligente Fahrtenschreiber 
(Smart Tacho 2) ist Teil der EU-Mo-
bilitätspakets I, in dem die Grund-
lagen für das Nachfolgemodell der 
aktuellen Generation von Fahrten-
schreibern, aber auch Nachrüstver-
pflichtungen für Altfahrzeuge be-
schlossen wurden. Der intelligente 
Fahrtenschreiber (Smart Tacho 2) 
weitet einerseits die Kontrollmög-
lichkeiten der Kontrollbehörden aus, 
andererseits wird auch automatisch 
der Grenzübertritt erfasst und pro-
tokolliert. Der bisher verpflichtende 
Halt nach Grenzübertritt zur manu-
ellen Eingabe des Ländercodes ins 
Gerät wird damit überflüssig. 
 

Seit
21.08.2023

Der neue intelligente Fahrtenschreiber (Smart Tacho 2) wird 
in alle Neufahrzeuge zur Güterbeförderung im grenzüber-
schreitenden Verkehr eingebaut.

Bis 
31.12.2024

Nachrüstungsverpflichtung für alle bereits zugelassenen 
Fahrzeuge im grenzüberschreitenden Verkehr, die noch mit 
einem analogen oder digitalen Fahrtenschreiber (der 1. bis 
3. Version) ausgerüstet sind.

August 
2025

Nachrüstungsverpflichtung für alle bereits zugelassenen 
Fahrzeuge im grenzüberschreitenden Verkehr, die noch mit 
einem Smart Tacho 1 ausgerüstet sind.

Juli 2026 Einbaupflicht bei allen Fahrzeugen über 2,5 t, die im grenz-
überschreitenden Straßenverkehr oder zur Kabotagebeför-
derung eingesetzt werden.

Zeitplan zur Ausrüstungsverpflichtung mit dem intelligenten Fahrten-
schreiber (Smart Tacho 2): 
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Seit dem 21. August 2023 müssen 
neu zugelassene Nutzfahrzeuge mit 
dem Smart Tacho 2 ausgestattet 
sein. 

Aufgrund erheblicher Verzögerun-
gen bei der Verfügbarkeit der neuen 
Smart-Tacho-2-Geräte kann jedoch 
eine große Zahl neuer Lkw und Rei-
sebusse nicht rechtzeitig mit diesem 
ausgerüstet werden. Einzelne EU-
Mitgliedstaaten haben daher befris-
tete Toleranzfristen für die Zulassung 
und Nutzung von Neufahrzeugen 
eingeführt, die vorübergehend mit ei-
nem Smart Tacho 1 ausgerüstet sind.

In einem Schreiben an EU-Kommis-
sarin Adina Vălean forderte die IRU 
die Europäische Kommission auf, 

EU – Einführung des intelligenten Fahrtenschreibers 2 – 
Toleranzfristen
Der intelligente Fahrtenschreiber Version 2 (Smart Tacho 2) ist die neue Generation des digitalen 
Fahrtenschreibers zur Durchsetzung der EU-Rechtsvorschriften über Lenk- und Ruhezeiten von 
Berufskraftfahrern, Kabotage und Entsendung von Fahrern.

den Mitgliedstaaten zu empfehlen, 
aufgrund von Verzögerungen bei der 
Auslieferung des neuen intelligenten 
Fahrtenschreibers ausnahmsweise 
eine Toleranzfrist bis Ende 2023 für 
den Einbau von SMT2-Geräten in 
Fahrzeuge zu gewähren. Während 
dieser Toleranzfrist sollten Neufahr-
zeuge, die mit der Vorgängerversion 
des Fahrtenschreibers SMT1 ausge-
stattet sind, parallel zu Fahrzeugen 
die mit SMT2 ausgestattet sind, 
vorläufig zur Zulassung zugelassen 
werden, sofern sie bis zum Ende der 
Schonfrist mit SMT2-Geräten nach-
gerüstet werden.

Darüber hinaus sollten bei der 
Durchsetzung der Vorschriften keine 
Sanktionen für den Betrieb von Fahr-

zeugen verhängt werden, die ab dem 
Zeitpunkt der Zulassung mit SMT1-
Geräten während der Toleranzfrist 
betrieben werden.

In Österreich hat das BMK mit dem 
Erlass vom 14. Juli 2023 klargestellt, 
dass bei Fahrzeugen, die seit dem 21. 
August 2023 erstmalig zum Verkehr 
zugelassen werden, und die aus-
schließlich im Binnenverkehr (d.h. 
ausschließlich in Österreich) einge-
setzt werden, bis zum 31. Mai 2024 
die Verwendung eines intelligenten 
Fahrtenschreibers der ersten Genera-
tion ausreichend ist.

Weitere Informationen finden Sie 
unter folgendem Link: https://tiny-
url.com/2meyj7bz

Land Vorläufige Zulassung von 
Neufahrzeugen mit SMT1 
nach dem 21/08/23

Straffreiheit für Verkehrsunternehmen, die 
nach dem 21.08.23 zugelassene Fahrzeuge 
verwenden, die mit SMT1 ausgestattet sind

Bedingungen für die 
Ausnahme

Deutschland Ja, bis 31.12.2023 Ja, bis zum 31.12.2023, unabhängig von 
der Nationalität des Verkehrsunternehmers 
/ dem Zulassungsland des Fahrzeugs

Nachrüstung mit SMT2 des zu-
gelassenen Fahrzeugs obliga-
torisch spätestens 24 Monate 
nach der Erstzulassung

Irland Ja, bis zum 30.09.2023 
ausschließlich im Binnen-
verkehr

Ja, bis zum 30.09.2023 ausschließlich im 
Binnenverkehr             k.A

Italien Ja, bis zum 30.09.2023 aus-
drücklich auf der Grundlage 
der Empfehlung der Europä-
ischen Kommission

Im Schreiben der Regierung an die Polizei 
nicht erwähnt.             k.A

Norwegen k.A Ja, bis zum 30.09.2023, unabhängig von der 
Staatsangehörigkeit des Verkehrsunterneh-
mers/dem Zulassungsland des Fahrzeugs

            k.A

Spanien Ja, bis 31.12.2023 Ja, bis 31.12.2023             k.A

Schweden Ja, bis 31.01.2024 Ja, bis zum 31.01.2024, unabhängig von der 
Nationalität des Verkehrsunternehmers/
dem Zulassungsland des Fahrzeugs

Nachrüstung mit SMT2 obliga-
torisch bis 31.01.2024

Hoch hinaus

Jubiläum an Jubiläum reiht sich dieses Jahr im Unternehmen DUNST: Da ist zum einen die Eröffnung 
der neuen Firmenzentrale in Grafenschachen, die mit dem 25-jährigen Firmenjubiläum und 20 Jahre 
Firmensitz in Grafenschachen zusammenfällt, und zum anderen das 10-jährige Jubiläum der Niederlas-
sung Lieboch sowie die 10 Jahre österreichische Generalvertretung für HMF-Ladekrane.

DUNST eröffnet neue Firmenzentrale in Grafenschachen 
und feiert 10-jähriges Jubiläum der Niederlassung Lieboch

Das Familienunternehmen DUNST KFZ 
u. Hydraulik GmbH steht seit mittlerwei-
le 25 Jahren für Qualität, Zuverlässigkeit 
und ein kraftvolles Sortiment für Lade-
technik- und Hydraulik-Anwendungen. 
Zum Firmenjubiläum gibts zahlreiche 
Gründe zum Feiern – die neue Firmen-
zentrale wird gebührend eröffnet. 

Was vor einem Vierteljahrhundert als 
mobile Schlauchfertigung begonnen 
hat, ist zu einem mittelständigen Unter-
nehmen mit verschiedenen Standbeinen 
herangewachsen. Die Liste der vertrete-
nen Marken und exklusiven Partner von 
DUNST wächst unaufhörlich. Daher war 
es an der Zeit, auch die Infrastruktur 
zu erweitern. Nur einen Steinwurf vom 

vertrauten Standort in Grafenschachen 
entfernt, erhebt sich die neue DUNST-
Zentrale stolz auf einer leichten Anhöhe 
im Gewerbegebiet.

Das Bauwerk beheimatet ein Hauptge-
bäude, welches Büros, Vertriebs- und 
Schulungsräume beinhaltet, eine impo-
sante Servicehalle, die darauf ausgelegt 
ist, wetterunabhängig Kranausleger zu 
servicieren und eine Produktionshalle, 

• Gewerbepark 30, 7423 Grafenschachen
• Hans-Thalhammer-Straße 24, 8501 Lieboch
• Notrufnummer: 0664/38 38 315

www.dunst-hydraulik.com

DUNST – kompetenter Partner für Hydraulik & Ladetechnik

in der produziert, aufgebaut, sandge-
strahlt, spritzverzinkt und lackiert wird.
Besonderer Wert wurde beim Bau auch 
auf nachhaltige Energieversorgung ge-
legt. 

Besuchen Sie die Eröffnungsfeier im Ok-
tober und lernen Sie das Unternehmen 
DUNST, das jahrzehntelange Erfahrung 
mit zukunftsorientierter Innovation kom-
biniert, näher kennen. 
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Die neue EU-Formel zur Risikoein-
stufung gemäß der Durchführungs-
verordnung (EU) 2022/695 der 
Kommission vom 2. Mai 2022 zur 
Festlegung von Regeln für die An-
wendung der Richtlinie 2006/22/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates hinsichtlich der gemeinsamen 
Formel für die Berechnung der Risi-
koeinstufung von Verkehrsunterneh-
men ist seit 23. Juli 2023 anzuwen-
den.

Seit Anwendung der neuen Formel 
beginnt die Risikoeinstufung für alle 
Unternehmen wieder von Neuem 
und alle Unternehmen starten mit ei-
ner Risikoeinstufung von Null!
 
Aufgrund der neuen Vorgaben der 
EU-Durchführungsverordnung 
2022/695 gibt es folgende Änderun-
gen:
• Es werden nur mehr 2 Jahre be-

trachtet und nicht 3.
• Es entfällt der bisherige Gewich-

tungsfaktor für das Jahr der Bege-
hung.

Neue gemeinsame Formel für die Berechnung 
der Risikoeinstufung von Verkehrsunternehmen
BMK-Erlass vom 20. Juli 2023 zur neuen gemeinsamen Formel für die Berechnung der 
Risikoeinstufung von Verkehrsunternehmen; Durchführungsverordnung (EU) 2022/695 der EK

• VSI werden mit Faktor 30 statt 
bisher 40 gewichtet, dafür werden 
MSI mit dem Faktor 90 statt bis-
her 40 gewichtet.

• Neu ist, dass auch die Anzahl der 
auf dem Unternehmensgelände 
durchgeführten Kontrollen be-
rücksichtigt werden muss.

• Neu ist, dass auch die Anzahl der 
bei einer Kontrolle überprüften 
Fahrzeuge berücksichtigt werden 
muss.

• Neu ist, dass auch Übertretungen 
der VO 561/2006 und 165/2014, 
die bei Betriebskontrollen festge-
stellt und auf Basis des AZG oder 
des ARG bestraft werden, berück-
sichtigt werden (außer solchen, 
die aufgrund der Bestrafung des 
Lenkers bereits dem Unterneh-
men zugerechnet und berücksich-
tigt worden sind).

• Neu ist der Gewichtungsfaktor 
0,9, wenn bei einer Betriebskon-
trolle festgestellt wird, dass die 
gesamte Flotte mit einem intelli-
genten Fahrtenschreiber ausgerüs-
tet ist.

 

Anders als bisher erfolgt die Risiko-
einstufung nicht nach bestimmten 
Prozentrelationen, sondern nach 
konkreten Punktezahlen:

 tBetreiber, die nicht kontrolliert 
wurden (graue Gruppe)
 t0–100 Punkte: Betreiber mit ge-
ringem Risiko (grüne Gruppe)
 t101–200 Punkte: Betreiber mit 
mittlerem Risiko (gelbe Gruppe)
 t201 Punkte oder mehr: Betreiber 
mit hohem Risiko (rote Gruppe).

Erfreulicherweise soll auch (vor-
aussichtlich im Herbst) unserem 
Wunsch nach einer automatischen 
Verständigung der Unternehmen 
nachgekommen werden. 

Die Unternehmen sollen bei Ände-
rung ihres Risikowertes per Mail be-
nachrichtigt werden. Dafür werden 
die E-Mail-Adressen in den Kontakt-
daten des USP (Unternehmensser-
vice-Portal) genutzt werden. 
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Erlass; neue gemeinsame Formel für die Berechnung 
der Risikoeinstufung von Verkehrsunternehmen; 
Durchführungsverordnung (EU) 2022/695 der EK

1. Mit der Durchführungsver-
ordnung (EU) 2022/695 vom 2. Mai 
2022, ABl. Nr. L 129 S 33, hat die 
Kommission (EK) eine gemeinsame 
Formel für die Berechnung der Risi-
koeinstufung von Verkehrsunterneh-
men festgelegt.
Diese Durchführungsverordnung ist 
am 3. Mai 2022 im Amtsblatt ver-
öffentlicht worden und lt. ihres Art. 
2 am 20. Tag nach ihrer Veröffentli-
chung in Kraft getreten. Das war so-
mit am 23. Mai 2022.
Gemäß Artikel 23 letzter Absatz der 
Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 in 
der durch Artikel 1 Z 14 der Verord-
nung (EU) 2020/1055 geänderten 
Fassung gilt die Anforderung der 
Einbeziehung der Risikoeinstufung 
der Unternehmen in die einzelstaat-
lichen elektronischen Register nach 
Ablauf von 14 Monaten nach dem 
Inkrafttreten des entsprechenden 
Durchführungsrechtsakts, also ab 
dem 23. Juli 2023.
Streng betrachtet bezieht sich diese 
Übergangsregelung mit den 14 Mo-
naten (Art. 23 letzter Absatz der VO 
(EG) Nr. 1071/2009 idF der VO 
(EU) 2020/1055) zwar nur auf die 
Ersichtlichmachung der Risikoein-
stufung in den nationalen Registern, 
jedoch hat die EK in einer seinerzei-
tigen E-Mail auf eine 14-monatige 
Übergangsphase verwiesen, um den 
MS die Möglichkeit zu geben, ihre 
bestehenden Risikoeinstufungssyste-
me an die neue Formel anzupassen.
Somit erfolgte die Umstellung auf die 
neue gemeinsame Formel am 23. Juli 
2023.

2. Die Durchführungsverord-
nung (EU) 2022/695 der EK ist di-
rekt anzuwenden und gilt unmittel-
bar in jedem Mitgliedstaat. Es bedarf 
keiner speziellen Umsetzungsvor-
schriften.
 
Dadurch wird den Bestimmungen 
des § 103c KFG zum Teil und des 
§ 60a KDV zur Gänze derogiert.

3. Die Durchführungsverord-
nung enthält keine Vorschriften zur 
Überleitung des bisherigen Risiko-
einstufungssystems in das neue Sys-
tem.
In einer Sitzung des Road Transport 
Committee am 11. März 2022 hat 
die EK erklärt, dass eine retroaktive 
Anwendung der Durchführungs-
verordnung und somit der neuen 
Formel nicht möglich ist und dass 
Eintragungen im bisherigen Risiko-
einstufungssystem nicht in das neue
System übernommen werden kön-
nen.
Somit beginnt ab Anwendung der 
neuen Formel die Risikoeinstufung 
für alle Unternehmen wieder neu 
und alle Unternehmen starten mit ei-
ner Risikoeinstufung von Null.

4. Aufgrund der neuen Vorga-
ben der EU-Durchführungsverord-
nung gibt es folgende Änderungen 
im Risikoeinstufungssystem:
• Es werden nur mehr 2 Jahre be-

trachtet und nicht 3.
• Es entfällt der bisherige Gewich-

tungsfaktor für das Jahr der Bege-
hung.

• VSI (very serious infringements) 
werden mit Faktor 30 statt bisher 
40 gewichtet.

• MSI (most serious infringements) 
werden mit dem Faktor 90 statt 
bisher 40 gewichtet.

• Neu ist, dass auch die Anzahl der 
auf dem Unternehmensgelände 
durchgeführten Kontrollen be-
rücksichtigt werden muss.

• Neu ist, dass auch die Anzahl der 
bei einer Kontrolle überprüften 
Fahrzeuge berücksichtigt werden 
muss.

• Neu ist, dass auch Übertretungen 
der VO (EG) Nr. 561/2006 und 
(EU) Nr. 165/2014, die bei Be-
triebskontrollen festgestellt und 
auf Basis des AZG oder des ARG 
bestraft werden, berücksichtigt 
werden müssen (außer solchen, 
die aufgrund der Bestrafung des 
Lenkers bereits dem Unterneh-
men zugerechnet und berücksich-
tigt worden sind).

• Neu ist der Gewichtungsfaktor 
0,9, wenn bei einer Betriebskon-
trolle festgestellt wird, dass die 
gesamte Flotte mit einem intelli-
genten Fahrtenschreiber ausgerüs-
tet ist.

Anders als bisher erfolgt die Risiko-
einstufung nicht nach bestimmten 
Prozentrelationen, sondern nach 
konkreten Punktezahlen:

 t Betreiber, die nicht kontrolliert 
wurden (graue Gruppe)

 t 0–100 Punkte: Betreiber mit 
geringem Risiko (grüne Gruppe)

 t 101–200 Punkte: Betreiber mit 

mittlerem Risiko (gelbe Gruppe)
 t 201 Punkte oder mehr: Betreiber 
mit hohem Risiko (rote Gruppe).

5. Der Großteil dieser Ände-
rungen wird durch programmtechni-
sche Lösungen seitens des BRZ in der 
Kontrolldatenbank (KDB) des Ver-
kehrsunternehmensregister (VUR) 
umgesetzt und es bedarf dafür kei-
nerlei Änderungen der bisherigen 
Vorgangsweisen bei den Behörden.

6. Auch hinsichtlich der Stra-
ßenkontrollen ergibt sich keine Än-
derung. Die Vorgangsweisen bei Po-
sitivkontrollen und Eintragung der 
Verstöße nach rechtskräftigen Bestra-
fungen des Lenkers bleiben unverän-
dert.
Es sind die nach 23. Juli rechtskräf-
tig gewordenen Verstöße unverändert 
einzutragen.
 
7. Änderungen ergeben sich 
aber aufgrund der nunmehr vorge-
sehenen Einbeziehung der Betriebs-
kontrollen (Anzahl der Kontrollen, 
Anzahl der bei einer Einzelkontrolle 
kontrollierten Fahrzeuge, rechtskräf-
tige Bestrafungen wegen Übertretun-
gen der VO (EG) Nr. 561/2006 und 
(EU) Nr. 165/2014, die bei Betriebs-
kontrollen festgestellt und auf Basis 
des AZG oder des ARG geahndet 
worden sind).

7.1. Durchgeführte Betriebskon-
trollen werden von der Arbeitsins-
pektion unter Angabe des Kontroll-
datums in das System eingemeldet. 
Dabei wird auch die Anzahl der bei 
dieser Kontrolle (Einzelkontrolle) 
überprüften Fahrzeuge angegeben 
und automatisch im System bei dem 
jeweiligen Unternehmen vermerkt.
Weiters wird von der Arbeitsinspek-
tion auch angegeben, ob die gesamte 
Flotte mit einem intelligenten Fahr-

tenschreiber ausgerüstet ist. Falls ja, 
wird der Gewichtungsfaktor 0,9 in 
der Berechnung automatisch berück-
sichtigt.

7.2. Die Betriebskontrollen wer-
den vorerst stets wie „Positivkontrol-
len“ (wie im BPP-System der Polizei) 
übernommen, da zum Zeitpunkt der 
Kontrolle durch die Arbeitsinspek-
tion noch keine rechtskräftige Be-
strafung vorliegt. Sie werden in der 
Berechnung aber erst berücksichtigt, 
wenn die Verstöße eingegeben wer-
den.
Erst wenn nach Rechtskraft des 
Strafbescheides auf Basis des AZG 
oder des ARG die jeweiligen Verstö-
ße aufgrund der Anzeige nach einer 
bestimmten Betriebskontrolle von 
der Behörde in die KDB eingegeben 
werden, wird der aufgrund der Ge-
wichtung der Verstöße sich ergeben-
de Wert durch die Anzahl der bei die-
ser Einzelkontrolle im Unternehmen 
kontrollierten Fahrzeuge dividiert.
Diese Verstöße sind von der Behör-
de erst dann einzugeben, wenn die 
zum Strafbescheid korrespondieren-
de Kontrollmitteilung der Arbeitsin-
spektion im System aufscheint.

7.3. Für diese Übertretungen der 
VO (EG) Nr. 561/2006 und (EU) 
Nr. 165/2014, die auf Basis der Straf-
norm des § 28 Abs. 5 AZG bzw. des 
§ 27 Abs. 2 ARG geahndet werden, 
wurden neue Strafcodes in die KDB 
aufgenommen.
Die Einstufung nach Schweregrad er-
folgt gemäß § 28 Abs. 6 AZG bzw. § 
27 Abs. 2c ARG auch nach Anhang 
III der Richtlinie 2006/22/EG und 
ist somit gleich wie bei den schon 
bisher vorgesehenen Übertretungen.

7.4. Lt. Abs. 9 letzter Satz im An-
hang der Durchführungsverordnung 
(EU) 2022/695 darf jeder Verstoß in 

der Formel nur einmal angerechnet 
werden. Eine Doppelverwertung von 
Verstößen ist somit nicht zulässig.
Wenn eine Übertretung durch den 
Lenker auf Basis der Strafnorm des 
§ 134 KFG bereits geahndet und 
dem Unternehmen in der KDB be-
reits zugerechnet worden ist, darf 
diese Übertretung, falls sie nach einer 
Betriebskontrolle angezeigt wird und 
der Unternehmer nach AZG oder 
ARG bestraft wird, nicht neuerlich 
im Risikoeinstufungssystem berück-
sichtigt werden.
Das ist von den Behörden bei der 
Eintragung von Verstößen nach Be-
triebskontrollen zu beachten.

7.4.1. Um das für die Behörden 
möglichst einfach handhabbar zu ge-
stalten, wird den Sachbearbeitern an-
gezeigt, ob die jeweilige Strafe in der 
VUR-KDB bereits eingetragen und 
dem Unternehmen zugerechnet ist.
 
Dazu wird als Hilfestellung für die 
Eintragung von Verstößen aufgrund 
von Betriebskontrollen eine Kurz-
ansicht, von bereits vermerkten Ver-
stößen (nach Straßenkontrollen) mit 
dem Datum der Übertretung, den 
dazugehörenden Strafcodes und den 
Lenkerdaten angezeigt.

8. In einem nächsten Update 
des Systems, das für den Herbst ge-
plant ist, soll auch eine automatische 
Verständigung der Unternehmen 
vorgesehen werden. Die Unterneh-
men sollen bei Änderung ihres Ri-
sikowertes per Mail benachrichtigt 
werden. Dafür sollen die E-Mail- 
Adressen in den Kontaktdaten des 
USP (Unternehmensservice-Portal) 
genutzt werden.

Für die Bundesministerin:
Dr. Wilhelm Kast
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2022/695 
DER KOMMISSION vom 2. Mai 2022
zur Festlegung von Regeln für die Anwendung der Richtlinie 2006/22/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates hinsichtlich der gemeinsamen Formel für die Berechnung der 
Risikoeinstufung von Verkehrsunternehmen

Die Europäische Kommission –

gestützt auf den Vertrag über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Richtlinie 2006/22/
EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 15. März 2006 über 
Mindestbe  dingungen für die Durch-
führung der Verordnungen (EG) Nr. 
561/2006 und (EU) Nr. 165/2014 
und der Richtlinie 2002/ 15/EG 
über Sozialvorschriften für Tätigkei-
ten im Kraftverkehr sowie zur Auf-

(1) ABl. L 91 vom 29.3.2019, S. 45.
(2) Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften 
im Straßenverkehr und zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 3821/85 und (EG) Nr. 2135/98 des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 
3820/85 des Rates (ABl. L 102 vom 11.4.2006, S. 1).
(3) Verordnung (EU) Nr. 165/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 2014 über Fahrtenschreiber im Straßenverkehr, zur 
Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über das Kontrollgerät im Straßenverkehr und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Sozialvor  schriften im Straßenverkehr (ABl. L 60 vom 28.2.2014, S. 1).
(4) Richtlinie 2002/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2002 zur Regelung der Arbeitszeit von Personen, die Fahrtätig-
keiten im Bereich des Straßentransports ausüben (ABl. L 80 vom 23.3.2002, S. 35).
(5) Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die 
Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des Rates (ABl. L 300 vom 14.11.2009, S. 51).
(6) Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1).
(7) Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den 
Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37).

hebung der Richtlinie 88/599/EWG 
des Rates (1), insbesondere auf Arti-
kel 9 Absatz 1 Unterabsatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine wirksame und kosten-
effiziente Durchsetzung der Rechts-
vorschriften der Union für den Stra-
ßenverkehr ist für die Verbesserung 
der Straßenverkehrssicherheit, der 
Arbeitsbedingungen und des Sozial-
schutzes der Fahrerinnen und Fahrer 
sowie für die Gewährleistung eines 

fairen Wettbewerbs zwischen den 
Straßenverkehrsunternehmen von 
zentraler Bedeutung.

(2) Von Mitgliedstaaten einge-
führte nationale Risikoeinstufungs-
systeme, mit denen die Kontrollen 
gezielter auf Unternehmen mit hoher 
Risikoeinstufung ausgerichtet wer-
den, basieren auf unterschiedlichen 
nationalen Berechnungsmethoden. 
Dies hat negative Folgen für die Ver-
gleichbarkeit und den Austausch von 
Informationen über die Risikobe-

wertung im Rahmen der grenzüber-
schreitenden Durchsetzung.

(3) Nach Artikel 9 Absatz 1 Un-
terabsatz 2 der Richtlinie 2006/22/
EG muss die Kommission im Wege 
von Durchführungsrechtsakten eine 
gemeinsame Formel für die Risiko-
einstufung eines Unternehmens fest-
legen.

(4) Bei der Festlegung dieser 
Formel sollte die Kommission alle 
Verstöße berücksichtigen, die Ein-
fluss auf die Risikoeinstufung der 
Unternehmen haben können, dar-
unter Verstöße gegen die Verordnung 
(EG) Nr. 561/2006 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates (2), 
die Verordnung (EU) Nr. 165/2014 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates (3) und nationale Bestimmun-
gen zur Umsetzung der Richtlinie 
2002/15/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates (4) sowie die 
in Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 
1071/2009 des Europäischen Parla-
ments und des Rates (5) genannten 
Verstöße.

(5) In der gemeinsamen For-
mel sollten die Anzahl, Schwere und 
Häufigkeit von Verstößen, die Ergeb-
nisse von Kontrollen, bei denen keine 
Verstöße festgestellt wurden, sowie 
die Tatsache berücksichtigt werden, 
ob ein Straßenverkehrsunternehmen 
in allen seinen Fahrzeugen einen in-

telligenten Fahrtenschreiber gemäß 
Kapitel II der Verordnung (EU) Nr. 
165/2014 einsetzt.

(6) Die gemeinsame Formel für 
die Berechnung der Risikoeinstufung 
eines Unternehmens sollte wesentlich 
zur Harmonisierung der Durchset-
zungspraktiken in der gesamten Uni-
on beitragen und dabei sicherstellen, 
dass alle Fahrerinnen und Fahrer so-
wie Verkehrsunternehmen bei Kon-
trollen und Sanktionen im Rahmen 
der anwendbaren Unionsvorschriften 
gleich behandelt werden.

(7) Wenn die in der vorlie-
genden Verordnung vorgesehenen 
Maßnahmen die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten umfassen, 
sollte dies in Übereinstimmung mit 
den Rechtsvorschriften der Union 
über den Schutz personenbezogener 
Daten erfolgen, insbesondere der 
Verordnung (EU) 2016/679 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates 
(6) und gegebenenfalls der Richtlinie 
2002/58/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates (7).

(8) Die in dieser Verordnung 
vorgesehenen Maßnahmen entspre-
chen der Stellungnahme des gemäß 
Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 165/2014 eingesetzten 
Ausschusses –

hat folgende Verordnung erlassen:

Artikel 1
Die gemeinsame Formel für die Be-
rechnung der Risikoeinstufung ei-
nes Verkehrsunternehmens und die 
Bestimmungen für ihre Anwendung 
sind im Anhang festgelegt.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am zwanzigs-
ten Tag nach ihrer Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Uni-
on in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren 
Teilen verbindlich und gilt unmittel-
bar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 2. Mai 2022

Für die Kommission 
Die Präsidentin
Ursula VON DER LEYEN
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Dabei gilt:
R — allgemeine Risikoeinstufung des Unternehmens
n — Anzahl der Verstöße einer bestimmten Art je Einzelkontrolle (alle Arten von Kontrollen) 
i — Einzelkontrolle
v — gewichtete Punktzahl nach Art/Schwere des Verstoßes (MI/SI/VSI/MSI) 
MSI — schwerwiegendster Verstoß (most serious infringement)
VSI — sehr schwerwiegender Verstoß (very serious infringement) 
SI — schwerwiegender Verstoß (serious infringement)
MI — geringfügiger Verstoß (minor infringement)
N — Anzahl der bei einer Einzelkontrolle kontrollierten Fahrzeuge 
r — Gesamtzahl der Kontrollen des Unternehmens
g — Gewichtungsfaktor für die Verwendung des intelligenten Fahrtenschreibers gemäß Kapitel II der Verordnung 
 (EU) Nr. 165/2014

(2) Bei der Anwendung der gemeinsamen Formel sind folgende Grundsätze und Elemente zu beachten:

(3) Jeder Verstoß wird in der Formel während eines Zeitraums von zwei Jahren angerechnet.

(4) Auf der Grundlage ihrer Punktzahl werden Verkehrsunternehmen folgenden Risikogruppen zugeordnet:
 — Betreiber, die nicht kontrolliert wurden (graue Gruppe)
 — 0–100 Punkte: Betreiber mit geringem Risiko (grüne Gruppe)
 — 101–200 Punkte: Betreiber mit mittlerem Risiko (gelbe Gruppe)
 — 201 Punkte oder mehr: Betreiber mit hohem Risiko (rote Gruppe)

(5) Die gewichtete Punktzahl für eine Einzelkontrolle („i“) wird anhand der folgenden Gewichtungsfaktoren  
 („v“) für die einzelnen Arten von Verstößen berechnet:
 MI = 1
 SI = 10
 VSI = 30
 MSI = 90

(6) In der endgültigen Risikoeinstufung eines Unternehmens wird die Gesamtzahl der sowohl auf der Straße als
 auch auf dem Unternehmensgelände durchgeführten Kontrollen („r“) berücksichtigt, einschließlich 
 Kontrollen, bei denen keine Verstöße festgestellt wurden.

(7) Kontrollen, bei denen keine Verstöße festgestellt werden, werden mit null Punkten gewertet.

(8) In der gewichteten Punktzahl einer Einzelkontrolle werden alle kontrollierten Fahrzeuge („N“) berücksichtigt.

(9) Das in der gemeinsamen Formel zu berücksichtigende Datum des Verstoßes ist das Datum, an dem der
 Verstoß endgültig festgestellt wurde, d. h. keiner Überprüfung mehr unterliegt. Jeder Verstoß wird in der 
 Formel nur einmal angerechnet.

(10) Wird bei einer Kontrolle auf dem Unternehmensgelände des Verkehrsunternehmens festgestellt, dass die 
 gesamte Flotte mit dem intelligenten Fahrtenschreiber gemäß Kapitel II der Verordnung (EU) Nr. 165/2014
 ausgerüstet ist, wird die Endpunktzahl mit dem Faktor 0,9 („g“) multipliziert.

Es wurde die Ausnahme für Fahr-
zeuge mit Elektroantrieb mit einem 
höchsten zulässigen Gesamtgewicht 
von nicht mehr als 4.250 kg insofern 
abgeändert, dass diese nun im Um-
kreis von 100 km (statt bisher 50 km) 
vom Standort des Unternehmens gilt:
 
§ 2. Die Lenker:innen folgender 
Fahrzeuge werden von der Anwen-
dung der Verordnung (EU) Nr. 
165/2014 gemäß Artikel 3 Abs. 
2 sowie von der Anwendung der 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 
gemäß Artikel 13 Abs. 1 zur Gänze 
freigestellt:
1. Fahrzeuge, die von Landwirt-

schafts-, Gartenbau-, Forstwirt-
schafts- oder Fischereiunterneh-
men zur Güterbeförderung im 
Rahmen ihrer eigenen unterneh-
merischen Tätigkeit in einem 
Umkreis von bis zu 100 km vom 
Standort des Unternehmens be-
nutzt oder ohne Lenker bzw. Len-
kerin angemietet werden, sofern 
auf das Arbeitsverhältnis das AZG 
anzuwenden ist;

2. land- und forstwirtschaftliche 
Zugmaschinen, die für land- oder 
forstwirtschaftliche Tätigkeiten 
eingesetzt werden, und zwar in ei-
nem Umkreis von bis zu 100 km 
vom Standort des Unternehmens, 
das das Fahrzeug besitzt, anmietet 
oder least, sofern auf das Arbeits-
verhältnis das AZG anzuwenden 
ist;

3. Fahrzeuge, die zum Fahrschul-
unterricht und zur Fahrprüfung 
zwecks Erlangung des Führer-
scheins oder eines beruflichen Be-
fähigungsnachweises dienen, so-
fern diese Fahrzeuge nicht für die 
gewerbliche Personen- oder Güter-

Änderung der Lenker:innen-Ausnahmeverordnung (L-AVO) 

Am 30. August 2023 wurde im BGBl. II Nr. 254/2023 eine Änderung der Lenker:innen-Ausnahmever-
ordnung (L-AVO) veröffentlicht. Die konsolidierte Fassung finden Sie unter http://tinyurl.com/39ydsshc

beförderung benutzt werden. Die 
Pflicht zum Einbau eines Kont-
rollgerätes zu Schulungszwecken 
gemäß § 114 Abs. 4a Kraftfahrge-
setz 1967 (KFG), BGBl. Nr. 267, 
in der jeweils geltenden Fassung, 
bleibt unberührt;

4. Spezialfahrzeuge, die Ausrüstun-
gen des Zirkus- oder Schausteller-
gewerbes transportieren;

5. speziell ausgerüstete Projektfahr-
zeuge für mobile Projekte, die 
hauptsächlich im Stand zu Lehr-
zwecken dienen;

6. Fahrzeuge, die ausschließlich auf 
Straßen in Güterverteilzentren 
wie Häfen, Umschlaganlagen des 
Kombinierten Verkehrs und Ei-
senbahnterminals benutzt werden;

7. Fahrzeuge, die innerhalb eines 
Umkreises von bis zu 100 km für 
die Beförderung lebender Tie-
re von den landwirtschaftlichen 
Betrieben zu den lokalen Märk-
ten und umgekehrt oder von den 
Märkten zu den lokalen Schlacht-
häusern verwendet werden;

8. Fahrzeuge mit zehn bis 17 Sitzen, 
die ausschließlich zur nichtge-
werblichen Personenbeförderung 
verwendet werden;

9. Fahrzeuge mit Elektroantrieb 
mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von nicht mehr 
als 4.250 kg, die im Umkreis von 
100 km vom Standort des Unter-
nehmens zur Güterbeförderung 
verwendet werden.

 
Die Änderung trat mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag in 
Kraft.
 
Die Kilometergrenzen in der 
Lenker:innen-Ausnahmeverordnung 

(L-AVO) sowie im KFG passen nun 
zusammen. Denn bereits im April 
wurde die Kilometergrenze im KFG 
angepasst:
 
§ 24 KFG
(2) Lastkraftwagen und Sattelzug-
fahrzeuge mit einem Eigengewicht 
von mehr als 3.500 kg und Omni-
busse müssen mit geeigneten Fahrt-
schreibern und Wegstreckenmessern 
ausgerüstet sein, die so beschaffen 
sind, dass sie nicht von Unbefugten 
in Betrieb oder außer Betrieb gesetzt 
werden können;  
[…]
Ein in das Fahrzeug eingebautes 
Kontrollgerät (Verordnung (EU) Nr. 
165/2014) ersetzt den Fahrtschreiber. 
Fällt das Fahrzeug unter eine der Aus-
nahmen des Abs. 2b Z 1 und 2 oder 
des Artikels 3 lit. aa bis i der Verord-
nung (EG) Nr. 561/2006, so muss 
der Fahrtschreiber/das Kontrollgerät 
lediglich zum Zwecke der Geschwin-
digkeitskontrolle verwendet werden. 
Es ist ein geeignetes Schaublatt ein-
zulegen, in welches der Name des 
Lenkers nicht eingetragen werden 
muss.
[…]
(2b) Im Sinne von Artikel 13 der 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 
und von Artikel 3 Abs. 2 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 165/2014 wer-
den folgende Fahrzeuge von der 
Anwendung dieser Verordnungen
1. ganz freigestellt:
j) Fahrzeuge mit Elektroantrieb mit 
einem höchsten zulässigen Gesamt-
gewicht von nicht mehr als 4.250 
kg, die im Umkreis von 100 km 
vom Standort des Unternehmens 
zur Güterbeförderung verwendet 
werden;
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Nachdem das Energieeffizienz-Re-
formgesetz gescheitert ist, konnte 
nun die Novelle des Bundes-Ener-
gieeffizienzgesetzes 2014 beschlossen 
werden. Für das ursprünglich vorge-
sehene Gesetz konnte keine Zwei-
drittelmehrheit gefunden werden.
 
Die meisten Bestimmungen wurden 
beibehalten und sind nun als eigener 
Teil in das bisher bestehende Ener-
gieeffizienzgesetz eingefügt. Da dies 
noch in Kraft ist, obwohl dessen Be-
stimmungen bereits mit 2020 ausge-
laufen waren, wurde mit diesem Vor-
gehen eine Verfassungsbestimmung 
vermieden und das Gesetz konnte 
mit einfacher Mehrheit am 1. Juni 
2023 im Parlament beschlossen wer-
den. Die WKÖ hat dabei einen we-
sentlichen Beitrag geleistet und da-
mit ein Vertragsverletzungsverfahren 
samt Strafzahlungen verhindert.
 

Novelle Bundes-Energieeffizienzgesetz
Am 13. Juni 2023 ist das österreichische Energieeffizienzgesetz im Nationalrat mit einfacher Mehrheit 
beschlossen worden. Dieses Gesetz stellt die rechtliche Grundlage für die notwendigen Einsparungs-
ziele und die dafür erforderlichen Maßnahmen dar.

Die wichtigsten Punkte sind im nach-
folgenden Text zusammengefasst:
 

Verpflichtende 
Einsparungsziele 

Eine der wesentlichsten Bestimmun-
gen aus dem Gesetz sind die ver-
pflichtenden Energieeffizienzziele. 
Das indikative Ziel für den Endener-
gieverbrauch eines Regelenergiejahres 
wurde für 2030 auf 920 Petajoule, 
anstelle von 1.050 PJ, festgelegt. Die 
Ziele für kumulierte Endenergieein-
sparungsmaßnahmen betragen 650 
PJ (bis Ende 2030), wovon 250 PJ 
mit Bundesmitteln finanziert wer-
den und 400 PJ aus strategischen 
Maßnahmen kommen sollen. Ge-
naue Details dazu sollen durch eine, 
bis 2024 zu erarbeitende Strategie 
von Bund und Ländern, spezifiziert 

werden. Die Maßnahmen zur Zieler-
reichung werden von der E-Control 
nach den gleichen Maßstäben bewer-
tet. Die verpflichtende Aufteilung der 
Ziele auf Bund und die jeweiligen 
Länder wurde nicht übernommen, 
da dies nur mit Verfassungsbestim-
mung möglich ist.
 

Aus für Lieferanten-
verpflichtung – Einführung 
von Beratungsstellen

Eine wesentliche Neuerung aus der 
Novelle ist das Ende der Lieferan-
tenverpflichtung. Dafür hat sich die 
WKÖ seit Jahren stark gemacht. 
Stattdessen müssen Energieliefer-
unternehmen nun Beratungsstel-
len für Haushalte einrichten. Diese 
Beratungen müssen kostenlos über 
telefonische Servicestellen während 

der üblichen Geschäftszeiten ange-
boten werden. Unternehmen die 35 
GWh an Haushalte geliefert haben 
müssen zusätzlich eine Beratungs-
stelle zu Energieverbrauch, -einspa-
rung, -kosten und -preisentwicklun-
gen einrichten. Zusätzlich müssen 
entsprechende Informationen zum 
Energiesparen auf der Website veröf-
fentlicht werden. Überwacht wird die 
Umsetzung dieser Verpflichtungen 
von einer Monitoring-Behörde. Bei 
Nicht-Erfüllung der Verpflichtun-
gen drohen Verwaltungsstrafen bis zu 
50.000 Euro.
 

Koordinierungsstelle 
zur Bekämpfung von 
Energiearmut

Neu eingeführt wird eine Koordi-
nierungsstelle zur Bekämpfung von 

Energiearmut beim Klima- und 
Energiefonds. Diese soll durch Ko-
ordinierung der unterschiedlichen 
Behörden, Gebietskörperschaften, 
Energielieferunternehmen und Ener-
gieberatungs- und oder sozialen Ein-
richtungen die Maßnahmen bündeln 
und dadurch für eine besseren Zu-
gang zu diesen Maßnahmen sorgen.
 

Anrechnung von Maßnahmen 
im fossilen Bereich

Wir konnten sicherstellen, dass Maß-
nahmen von Unternehmen, die im 
Prozessbereich gesetzt werden und 
eine Amortisationsdauer von 15 Jah-
ren haben, auch dann angerechnet 
werden, wenn diese im fossilen Be-
reich gesetzt werden.
 

Weitere Maßnahmen
Die verpflichtenden Energieaudits 
sollen weitergeführt werden. Gemäß 
Wirkungsfolgenabschätzung sind 
rund ca. 2.000 große Unternehmen 
von der Verpflichtung betroffen, ein 
Energieaudit durchzuführen bzw. ein 
anerkanntes Managementsystem ein-
zuführen und aufrechtzuerhalten.
 
Auch der Bund soll in seinem 
Wirkungsbereich, inklusive der 
Bundesimmobiliengesel lschaft, 
ebenfalls konkrete Energieeffizi-
enzmaßnahmen setzen und richtet 
Energieberater:innen ein.
 
Die E-Control soll die neue Moni-
toring-Behörde werden. Darüber 
hinaus soll sie eine elektronische 
Plattform betreiben, mit der die 
Maßnahmen gemäß Methodendoku-
ment berichtet und bewertet werden 
sollen.
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Aufgrund des täglichen Lkw-Staus vor dem Grenz-
übergang Tisis/Schaanwald verhängt die Behörde seit 
1. September 2023 auf der L 191a vom Busbahnhof in 
Feldkirch bis zur Staatsgrenze zwischen 21 bis 8 Uhr ein 

Nachtfahrverbot für Lkw (>3,5 t) seit 1. September 2023 beim 
Grenzübergang Tisis/Schaanwald

Fahrverbot für Lkw > 3,5 t. 
Ziel ist es, die am Zollamtsplatz übernachtenden und die 
am Morgen anfahrenden Lkw zeitlich zu entflechten und 
den Grenzverkehr damit zu verflüssigen. 
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Am 13. Juli wurde die Novelle der 
AbfallnachweisVO-POP im BGBl II 
2023/223 veröffentlicht.
Die Änderungen der Novelle betref-
fen vor allem Anpassungen bei den 
Bestimmungen für erlaubnisfreie 
Rücknehmer hinsichtlich übernom-
mener und zur Wiederverwendung 
vorbereiteter Abfälle, die vereinfach-
ten Aufzeichnungen nach § 5 sowie 
Anpassungen der Begleitscheinrege-
lungen bzgl. POP-Abfällen. 

Erfreulich ist, dass das BMK vielen 
Bemerkungen aus unserer Stellung-
nahme gefolgt ist und unpraktikable 
Vorgaben wieder gestrichen hat.
Die Neuerungen traten mit 31. Juli 
2023 in Kraft.

Novelle AbfallnachweisVO-POP im BGBL veröffentlicht

Egal, ob Sie Ihr Fahrzeug für Lebensmittel- oder 
Chemietransporte einsetzen, ob Sie Ihr Wohnmobil
wieder blitzblank haben möchten, oder ob es an
der Zeit ist, die LKW Ihres Unternehmens außen
wie auch im Tank-Inneren zu reinigen: Wir sind die
Profis für umweltschonende Reinigungsdiestleis-
tungen im LKW-Segment mit zwei Standorten im
Großraum Graz. Holen Sie sich Ihr Angebot unter
office@waschbetriebe.at!

Ab 1. Jänner 2024 werden nur mehr 
Tiere, welche über einen eingebun-
denen Tiertransporteur angeliefert 
wurden, mit dem AMA-Gütesiegel 
gekennzeichnet. Dieses Kriterium 
wird ab diesem Zeitpunkt seitens der 
ÖFK auf den Schlachthöfen flächen-
deckend kontrolliert und umgesetzt. 
Die Regelung gilt auch für Kälber aus 
eigener Nachzucht.

Landwirtschaftliche Eigentransporte 
bis 50 km sind über die landwirt-
schaftlichen AMA-Gütesiegel-Richt-
linien abgedeckt.

Die regelmäßig aktualisierte AMA-
Tiertransport-Teilnehmerliste finden 

AMA-Gütesiegel Frischfleisch  
Verpflichtende Teilnahme an der AMA-Tiertransportrichtlinie

Sie auf der Website unter folgendem 
Pfad: www.amainfo.at Teilnehmer, 
Landwirtschaft und Tiertransport, 
Tiertransport,  Richtlinie & Infor-
mationen: AMA (amainfo.at)

Bei näheren Fragen dazu steht Ihnen 
Herr Richard Stockinger 
(richard.stockinger@amainfo.at) 
gerne zur Verfügung.
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Die CO2-Emissionsklassen werden 
als neues Tarifmerkmal eingeführt. 
Das heißt, zukünftig soll der Maut-
satz pro Kilometer auch davon ab-
hängen, wie viel Kohlenstoffdioxid 
(CO2) ein Fahrzeug ausstößt.

Die CO2-Einstufung ist fahrzeugspe-
zifisch und von vielen Faktoren ab-
hängig. Der BGL (Bundesverband 
Güterkraftverkehr Logistik und Ent-
sorgung e.V.) empfiehlt, den entspre-
chenden Online-Rechner von Toll 
Collect zu nutzen. 
Toll Collect wird in den nächsten 
Wochen zunächst für alle bisher re-
gistrierten Fahrzeuge die Emissions-
klasse 1 hinterlegen. Mit dem Emis-
sionsklassen-Finder können Kunden 
prüfen, welcher CO2-Emissionsklasse 
das jeweilige Fahrzeug zugeordnet 
wird.  
Seit Juli 2023 ist es möglich, eine 
Änderung der Emissionsklasse pro 
Fahrzeug direkt im Kunden-Portal zu 
beantragen.

Die Mautsätze in Ungarn werden ab 
dem 1. Oktober 2023 um 17,6 % 
erhöht. Die aktualisierte Tabelle mit 

Ungarn: Änderung der Mauttarife ab 1. Oktober 2023

Deutschland: Mauttarife – neues Tarifmerkmal
Am 14. Juni 2023 wurden neue deutsche Mauttarife verabschiedet, die am 
1. Dezember 2023 in Kraft treten werden. 
Neues Tarifmerkmal – CO2-Emissionsklasse ab 1. Dezember 2023

den Bruttomautsätzen einschließlich 
Mehrwertsteuer für das E-Maut-
System finden Sie unter folgendem 
Link: https://tinyurl.com/dz2njnew.

Zur Erinnerung: 
Das E-Maut-System gilt in Ungarn 
für Gütertransportfahrzeuge über 3,5 
Tonnen.

Mit Einführung der CO2-Emissi-
onklassen wird als Grundlage für die 
Zuordnung zu einer Gewichtsklasse 
die technisch zulässige Gesamtmasse 
(tzGm) der Zugmaschine und gege-
benenfalls des Anhängers (Feld F.1 im 
Fahrzeugschein) herangezogen – statt 
bisher das maximal zulässige Gesamt-
gewicht (Feld F.2). Dadurch können 
Fahrzeuge mautpflichtig werden, die 
„abgelastet“ sind, das heißt gemäß 
F.2 unterhalb von 7,5 Tonnen liegen, 
gemäß F.1 aber darüber. Dement-
sprechend können auch Fahrzeuge in 
eine höhere Gewichtsklasse als bisher 
fallen.

Da die überwiegende Mehrheit selbst 
der modernsten Dieselfahrzeuge in 
die schlechteste CO2-Emissionsklasse 
eingestuft wird, bedeuten die neuen 
Tarife eine drastische Erhöhung der 
deutschen Straßenbenutzungsgebüh-
ren, die für die meisten schweren 
Euro-VI-Fahrzeuge fast eine Verdop-
pelung der Gebühren bedeuten.

Ab 1. Juli 2024 Absenkung 
der Mautpflichtgrenze von 
7,5 t auf > 3,5 t hzG

Die Mautpflicht für Fahrzeuge mit 
mehr als 3,5 Tonnen soll ab Juli 2024 
eingeführt werden. Die Grundlage 
für die Mautpflicht ist dann die tech-
nisch zulässige Gesamtmasse (tzGm) 
des Zugfahrzeugs/der Zugmaschine.

Da es auf dem Markt keine echten 
Alternativen gibt, hat sich der BGL 
(Bundesverband Güterkraftverkehr 
Logistik und Entsorgung e.V.) ent-
schieden gegen die neuen Tarife aus-
gesprochen.

Weitere Informationen finden Sie auf 
der Website von TollCollect.
https://www.toll-collect.de

Diese Information finden Sie auch 
auf der AISÖ-Website.
https://www.aisoe.at

Das Verbot gilt für Fahrzeuge der 
Klassen N2 (Fahrzeuge zur Güter-
beförderung mit einer zulässigen 
Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg 
und nicht mehr als 12.000 kg) und 
N3 (Fahrzeuge zur Güterbeförderung 
mit einer zulässigen Gesamtmasse 
von mehr als 12.000 kg) sowie für 
Fahrzeugkombinationen von mehr 
als sieben Metern Länge.

Wenn die Straße zweispurig 
ist:

• Der Lkw-Fahrer darf andere Fahr-
zeuge nicht überholen. Ein Lkw 
muss auf der rechten Fahrspur 
bleiben.

Polen: Überholverbot für Lkw 
Das Überholverbot für Lkw gilt seit 1. Juli 2023 auf allen polnischen Autobahnen und 
Schnellstraßen.

Ausnahme:
• Es ist erlaubt, ein Fahrzeug zu 

überholen, das mit einer Ge-
schwindigkeit unterwegs ist, 
die deutlich unter der auf einer 
bestimmten Straße geltenden 
Höchstgeschwindigkeit für Fahr-
zeuge der Klasse N2 oder N3 
liegt. Hier gibt es leider keine 
Vorgaben. Ein wahrscheinliches 
Beispiel wäre das Überholen eines 
beschädigten Fahrzeugs, das mit 
60 km/h unterwegs ist. Das Über-
holverbot gilt nicht für Fahrzeuge, 
die Reinigungs-, Reparatur- oder 
Modernisierungsarbeiten auf der 
Straße durchführen und gelbe 
Blinksignale senden.

Wenn die Straße drei (oder 
mehr) Fahrspuren hat:

• Darf ein Lkw-Fahrer nur die bei-
den äußersten rechten Fahrspuren 
benutzen, auch zum Überholen.

• Beispiel: Auf einer dreispurigen 
Autobahn kann ein Lkw-Fahrer 
auf die mittlere Spur wechseln, 
um einen langsameren Lkw zu 
überholen und muss dann auf die 
rechte Spur zurückkehren. Die 
linke Fahrspur darf der Fahrer je-
doch nicht benutzen.

Diese Information finden Sie auch 
auf der AISÖ-Website.
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Das bestehende System zur Erhebung 
der schweizerischen Maut (Leis-
tungsabhängige Schwerverkehrsab-
gabe LSVA) erreicht Ende 2024 sein 
Lebensende und wird vollständig 
erneuert. Der manuelle Service an 
den Abfertigungsterminals für die 
Abrechnung der Leistungsabhängi-
gen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) 
wird spätestens Ende 2024 eingestellt 
und die Terminals werden sukzes-
sive abgebaut. Der neue Service für 
eine automatisierte Mauterhebung 
in der Schweiz heißt EETS (Euro-
pean Electronic Toll Service). Dieser 

„Passar“ ist das neue Warenverkehrs-
system des Bundesamtes für Zoll und 
Grenzsicherheit (BAZG) für die digi-
tale Abwicklung von Zollverfahren.

„Passar“ wird seit dem 1. Juni 2023 
in mehreren Etappen in Betrieb ge-

Schweiz: Mauterhebung in der Schweiz – 
Systemwechsel

Schweiz: Passar 1.0 – neues Warenverkehrssystem 
des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit

Dienst ist bereits seit Anfang 2021 
in der Schweiz verfügbar. EETS soll 
zum Haupterfassungsdienst für die 
ausländischen Fahrzeuge werden und 
ersetzt schrittweise das heutige ma-
nuelle System mit den Abfertigungs-
terminals an der Grenze.

Die ASTAG (Schweizerischer Nutz-
fahrzeugverband) empfiehlt ausländi-
schen Fahrzeughaltern bereits heute, 
ihre Tankkartenanbieter zu kontak-
tieren, um ihre Fahrzeuge mit dem 
EETS auszurüsten. Falls der Dienst 
bereits in anderen Ländern zur Maut-
abrechnung genutzt wird, macht es 

Sinn, das bestehende Servicepaket 
mit der Schweiz (LSVA) zu erweitern.

Mit EETS profitieren alle von einem 
umfassenden, digitalen und automa-
tisierten Service, mit welchem Warte-
zeiten und unnötige Laufwege an der 
Grenze, Fehler durch den Fahrer bei 
der manuellen Deklaration und wei-
tere Aufwände an der Grenze vermie-
den werden können.

Weitere Informationen finden Sie 
unter folgendem Link: 
http://tinyurl.com/mr2xtcfz

nommen und ersetzt schrittweise 
die bisherigen Frachtanwendungen 
NCTS und E-dec. Bis Ende 2026 
werden in der Schweiz alle Prozesse 
im Zusammenhang mit dem Transit, 
der Ausfuhr, der Einfuhr, der Sonder-
verzollung und der Erhebung anderer 

Abgaben vereinfacht, harmonisiert 
und vollständig digitalisiert sein.

Weitere Informationen finden Sie 
auf der Website des Bundesamtes für 
Zoll und Grenzsicherheit (BAZG).

Das britische Verkehrsministerium 
(Department for Transport) hat be-
stätigt, dass nach der dreijährigen 
Aussetzung der britischen Lkw-
Maut „HGV (Heavy goods vehic-
les – Schwerlastverkehr) Road User 
Levy“ – seit dem 1. August 2023 eine 
modernisierte Abgabe für Lkw ab 12 
Tonnen Gesamtgewicht und mehr 
erhoben wird.

Die neue, zeitabhängige Mautge-
bühr für Lkw in Form einer Vignette 
(HGV Road User Levy) gilt in Groß-
britannien für die Nutzung aller öf-
fentlichen Straßen.

Ab 2025 wird die bisherige Eurovig-
nette durch eine kilometerabhängige 
Maut für Lkw abgelöst. 
Ab dem 1. Januar 2025 gilt die der-
zeit vorgeschriebene Eurovignette 
in Dänemark nicht mehr und wird 
durch eine kilometerabhängige Au-
tobahn-Maut für Lkw abgelöst, die 
künftig vom CO2-Ausstoß des Fahr-
zeugs abhängt. Auf diese Weise soll 
der Güterverkehr umweltfreundli-
cher werden.

Laut dänischem Steuerministeri-
um gilt die kilometerabhängige 
Autobahn-Maut ab dem 1. Januar 
2025 zunächst für Lkw mit einem 
Gewicht ab 12 Tonnen (t) höchst-

Vereinigtes Königreich: Wiedereinführung 
der Lkw-Straßenbenutzungsgebühr 

Dänemark: Änderung des Mautsystems

Ausländische Lkw mit einem zuläs-
sigen Gesamtgewicht ab 12 Tonnen 
und mehr sind mautpflichtig und 
müssen vor der Einfahrt nach Groß-
britannien die Abgabe entrichten.

Die Höhe der Gebühr ist unter-
schiedlich je nach:

• Bruttogewicht des Fahrzeuges 
• Emissionsnorm des Fahrzeuges 

(Lastkraftwagen, die die neues-
ten Euro-VI-Emissionsnormen 
erfüllen, zahlen mindestens 10 % 
weniger als ältere Fahrzeuge, um 
den Einsatz umweltfreundlicherer 
Lkw auf den Straßen des Vereinig-

ten Königreichs zu fördern.)
• Verweildauer im Vereinigten Kö-

nigreich

Beachten Sie, dass die Abgabe vor 
der Fahrt im Vereinigten König-
reich entrichtet werden muss. 
Lkw aus anderen Ländern als dem 
Vereinigten Königreich können die-
sen Dienst jetzt nutzen, um die Ab-
gabe für Fahrten zu entrichten, die sie 
seit dem 1. August unternehmen.

Weitere Informationen und die de-
taillierten Abgabensätze finden Sie 
unter: https://tinyurl.com/4sy76e4c

zulässigem Gesamtgewicht (hzG). 
Ab 2027 sollen dann auch Lkw ab 
3,5 t von der Maut betroffen sein. 
Mit der Änderung passt Dänemark 
sein Mautsystem an die reformierte 
EU-Wegekostenrichtlinie (oder Eu-
rovignetten-Richtlinie) an, die eine 
CO2-Differenzierung vorsieht. Auch 
das kostenpflichtige Straßennetz 
wird in zwei Etappen vergrößert. Zu-
nächst werden rund 10.900 km kos-
tenpflichtig sein, ab 2028 dann ca. 
75.000 km und damit alle öffentli-
chen Straßen einbezogen sein.

Für die Abrechnung der Maut im 
Auftrag des Staates wird die Sund 
og Bælt Holding A/S zuständig sein, 
die auch für die gebührenpflichtigen 

Brücken am Großen Belt und am 
Öresund zuständig ist. 
Weitere Informationen finden Sie auf 
der Website des AWC Kopenhagen 
und unter folgenden Links: https://
tinyurl.com/y9txwt34 und https://
tinyurl.com/yckjyssu.
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Die Befragung hat im Juli 2023 statt-
gefunden und es haben insgesamt 75 
Unternehmen aus dem Güterbeför-
derungsgewerbe teilgenommen.

Die Einschätzung der Umfrageteil-
nehmer in Bezug zu Vergangenheit 
und Zukunftserwartungen ist nun 
generell sehr pessimistisch. In der 
April-Umfrage waren die Einschät-
zungen noch deutlich optimistischer 
als jetzt.

In der Güterbeförderung werden 
Geschäftslage und Nachfrage so-
wohl in Vergangenheitsbetrachtung 

WIFO Sonderauswertung Konjunkturtest – 
Auswertung Güterbeförderung Juli 2023 (Q3/23)

als auch Zukunftseinschätzung mit 
überwiegender Mehrheit negativ ge-
sehen. Der Anteil der Befragten mit 
zumindest ausreichendem Auftrags-
bestand ist von 70 % im April auf 
aktuell knapp über die Hälfte stark 
gesunken. Dementsprechend ist 
unzureichende Nachfrage der wich-
tigste Grund als Behinderung ihrer 
Geschäftstätigkeit, während Man-
gel an Arbeitskräften weiterhin ab-
nimmt. Bei der Beschäftigung geht 
die Mehrheit der Befragten in der 
Vergangenheitsbetrachtung sowie in 
der Zukunftseinschätzung von einem 
Rückgang aus.

Auffallende Parameter im Detail:
• Die „Geschäftslage in den kom-

menden 6 Monaten“ wird im 
Vergleich zum April 2023 (–1,6 
Punkte) mit –29,4 Punkte sehr 
schlecht eingeschätzt.  

• Die „Nachfrageerwartung“ ist von 
11,1 (April 2023) auf –23,1 deut-
lich zurückgegangen.

• Als primäre Produktionsbehin-
derungen werden unzureichende 
Nachfrage von 38,3 % und der 
„Mangel an Arbeitskräften“ von 
27,6 % genannt. Auch Finan-
zierungsprobleme behindern die 
Unternehmen im Vergleich zu 
den vorangegangen Quartalen 
vermehrt.
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TRANSPORTEURE A–Z: Melden auch Sie sich an!

• Das Transporteure A–Z ist eine 
Abwandlung des WKO Firmen 
A–Z und erlaubt eine gezielte Su-
che nach Transportunternehmen 
nach bestimmten Suchkriterien.

• NEU ist, dass wir im Rahmen 
dieses Verzeichnisses auch die 
Möglichkeit geschaffen haben, 

Der Fachverband Güterbeförderung hat sein „Transporteure A–Z“ (das Branchenverzeichnis der 
österreichischen Transporteure und Kleintransporteure), mithilfe der WKO-Inhouse, einem grund-
legenden Relaunch unterzogen:

nach dem „KT-Gütesiegel“ als 
auch einer „Friends on the road“-
Mitgliedschaft (wird derzeit lau-
fend eingepflegt und aktualisiert) 
bei Unternehmen als „Zertifikat“ 
zu suchen. 

• Nutzen Sie die Möglichkeit auch 
Ihre Firma im Transporteure A–Z 
zu präsentieren. Hierzu klicken 

Sie bitte auf „Meine Unterneh-
mensdaten bearbeiten“ (rechts 
oben − Anmeldung mittels WKO-
Benutzername und Passwort).

• Die Nutzung des Transporteure 
A–Z und der Eintrag darin ist 
kostenlos und eine Serviceleis-
tung des Fachverbandes Güterbe-
förderung.

Wie lese ich die 
„Konjunktur-Uhr"?

Die Konjunktur–Uhr ist ein 4-Phasen 
Diagramm, mit dem sich der Verlauf 
eines Konjunkturzyklus gut verfolgen 
und analysieren lässt. Basis dafür 
ist der WIFO Konjunkturtest. Auf 
der X- Achse wird die Nachfrage der 
vergangenen drei Monate, auf der Y-
Achse die Nachfrageerwartungen der 
Unternehmen abgebildet. Sind die 
Auswertungen der im WIFO
Konjunkturtest befragten Unter-
nehmen zur Nachfrage und zu den 
Nachfrageerwartungen per saldo 
schlecht, d. h. im Minus, so befindet 
sich die Konjunktur in der Rezession 
(Quadrant links unten). Gelangen die 
Nachfrageerwartungen ins Plus (bei 
noch schlechter Nachfrage), so gerät 
man in die Aufschwungphase (Quad-
rant links oben). Sind Nachfrage und
Nachfrageerwartungen gut, d. h. im 
Plus, so herrscht Wachstum (Quad-
rant rechts oben). Drehen die
Nachfrageerwartungen ins Minus (bei 
noch guter Nachfrage), so ist die 
Abschwungphase erreicht (Quadrant 
rechts unten).

Sämtliche Werte auf dieser Seite entstammen qualitativen Fragen aus dem WIFO Konjunkturtest (im Auftrag 
der EU Kommission) an Unternehmen und erlauben somit einen Rückschluß auf die Stimmungslage in den 
befragten Unternehmen und den momentanen Stand im Konjunkturzyklus.
Die ausgewiesenen Werte (außer anders angegeben) stellen Salden aus positiven und negativen Werten in % 
aller Antworten dar. Antworten der neutralen Kategorie bleiben unberücksichtigt.
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Die Grundumlage laut 
§ 123 Abs. 9 WKG: 
Die Grundumlage ist eine unteilbare 
Jahresumlage; sie ist auch für das Ka-
lenderjahr zu entrichten, in dem die 
Berechtigung erworben wird oder er-
lischt. Besteht die Mitgliedschaft zu 
einer Fachgruppe nicht länger als die 
Hälfte eines Kalenderjahres, ist die 
Grundumlage für dieses Kalender-
jahr nur in halber Höhe zu entrich-
ten, besteht die Mitgliedschaft aber 
nicht länger als 31 Tage im ganzen 
Kalenderjahr, entfällt die Pflicht zur 
Entrichtung der Grundumlage zur 
Gänze. 

Wofür ist die Grundumlage?
Die Finanzierung der Tätigkeit der 
Fachgruppe und auch des Fachver-
bandes in Wien erfolgt durch die 
Einhebung einer Grundumlage ein-
mal im Jahr.

Neugründerbonus gemäß 
§ 123 Abs. 14 WKG: 
Wer erstmalig eine Berechtigung iSd 
§ 2 Abs 1 WKG erwirbt oder eine 
Unternehmung rechtmäßig selbst-
ständig betreibt (ausgenommen: 
Rechtsformänderungen oder Um-
gründungen), ist im darauffolgenden 
Kalenderjahr von der Grundumlage 
befreit.

Rechtsformstaffelung gem. 
§ 123 Abs. 12 WKG:
Wird die Grundumlage mit einem 
festen Betrag festgesetzt, so ist die-
ser von natürlichen Personen, offe-
nen Handelsgesellschaften, Kom-
manditgesellschaften sowie von 
eingetragenen Erwerbsgesellschaften 
in einfacher Höhe (Normalsatz), 
von Gebietskörperschaften, Genos-
senschaften, Vereinen und allen an-
deren juristischen Personen in dop-

pelter Höhe zu entrichten, sofern 
diese Rechtsfolge im Beschluss der 
zuständigen Fachorganisation nicht 
ausdrücklich ausgeschlossen wird. 

Ruhendsatz gem. 
§ 123 Abs. 9, 2. Satz WKG:
Ruht/Ruhen die gemäß § 2 Abs. 1  
WKG mitgliedschaftsbegründende(n) 
Berechtigung(en) für die gesamte Pe-
riode der Mitgliedschaft im Kalen-
derjahr, ist die Grundumlage höchs-
tens in halber Höhe zu entrichten. 

Die Grundumlage für das 
Güterbeförderungsgewerbe 
wird wie folgt berechnet:

Pro Betriebsstätte ein fester Betrag 
für folgende Güterbeförderungen:

Klasse 1: 
Gewerbsmäßige Beförderung von 
Gütern mit Kraftfahrzeugen des Stra-
ßenverkehrs oder solchen mit An-
hängern, bei denen die Summe der 
höchsten zulässigen Gesamtgewichte 
insgesamt 3.500 kg übersteigt  

  118,50 Euro

Klasse 2.1: 
Gewerbsmäßige Beförderung von 

Gütern mit Kraftfahrzeugen des Stra-
ßenverkehrs oder solchen Kraftfahr-
zeugen mit Anhängern, bei denen 
die Summe der höchsten zulässigen 
Gesamtgewichte insgesamt 3.500 kg 
nicht übersteigt bei uneingeschränk-
tem Einsatz von Beförderungsmit-
teln 

  170,00 Euro

Klasse 2.2: 
Gewerbsmäßige Beförderung von 
Gütern mit Kraftfahrzeugen des Stra-
ßenverkehrs oder solchen Kraftfahr-
zeugen mit Anhängern, bei denen 
die Summe der höchsten zulässigen 
Gesamtgewichte insgesamt 3.500 kg 
nicht übersteigt bei eingeschränktem 
Einsatz von Beförderungsmitteln  

  170,00 Euro

Klasse 3: 
Alle sonstigen Güterbeförderungen 
(z. B. Fahrradboten)  

  72,60 Euro
Unbeschadet des § 123 Abs. 7 WKG 
ist bei Zusammentreffen von Gü-
terbeförderungen mehrerer Klassen 
(Klasse 1 bis 3) an einer Betriebs-
stätte nur der höchste Grundum-
lagenbetrag zu bezahlen. Bei gleich 
hohen Grundumlagen wird die GU 
pro Betriebsstätte nur einmal vorge-
schrieben.

GRUNDUMLAGE Fester Betrag pro Beförderungs-
mittel für folgende Berechtigungs-
arten:

Klasse 1: 
Pro Kraftfahrzeug laut Konzessions-
umfang für Güterbeförderungen im 
innerstaatlichen Verkehr (§ 2 Abs. 2 
Z 1 GütbefG) 

 39,80 Euro 
Pro Kraftfahrzeug laut Konzessions-
umfang im grenzüberschreitenden 
Verkehr (§ 2 Abs. 2 Z 2 GütbefG)
   39,80 Euro

Klasse 2.2: 
Pro Beförderungsmittel bei gewerbs-
mäßiger Beförderung von Gütern 
mit Kraftfahrzeugen des Straßenver-
kehrs oder solchen Kraftfahrzeugen 
mit Anhängern, bei denen die Sum-
me der höchsten zulässigen Gesamt-
gewichte insgesamt 3.500 kg nicht 
übersteigt   

 0,00 Euro

Klasse 3: 
Pro Beförderungsmittel für Beför-
derungsdienstleistungen, die nicht 
unter Klasse 1 und/oder Klasse 2 fal-
len  

  0,00 Euro

Bei Zusammentreffen von Beför-
derungsmitteln mehrerer Klassen 
(Klasse 1 bis 3) bzw. innerhalb der 
Klasse 1 an einer Betriebsstätte sind 
die Umfänge der einzelnen Klassen 
zusammenzurechnen. 

Der für die Erhebung der jeweiligen 
Grundumlage relevante Stichtag wird 
autonom von den Fachgruppen fest-
gelegt.

„Ruht (ruhen) die gem. § 2 Abs. 1 
WKG mitgliedschaftsbegründende(n) 
Berechtigung(en) für die gesamte Pe-
riode der Mitgliedschaft im Kalen-
derjahr, ist die Grundumlage in Höhe 
von EUR 36,30 zu entrichten.“

Unternehmen sind seit 1. Jänner 
2020 verpflichtet, an der elekt-
ronischen Zustellung teilzuneh-
men. Ausgenommen sind nur 
jene Unternehmen, die wegen 
Unterschreitens der Umsatz-
grenze nicht zur Abgabe von 
Umsatzsteuervoranmeldungen 
verpflichtet sind.

Die Registrierung zur elektronischen 
Zustellung erfolgt für Unternehmen 
im USP.
Für die „Nicht-Teilnahme“ an der 
elektronischen Zustellung sind der-
zeit keine Sanktionen vorgesehen. 
Sofern keine elektronische Zustell-
möglichkeit vorliegt, wird die ver-
sendende Behörde eine postalische 
Zustellung vornehmen.

Achtung:
Bestimmte Unternehmer werden au-
tomatisch in das Teilnehmerverzeich-
nis übernommen (siehe dazu Näheres 
unter Punkt „Teilnehmerverzeich-
nis“). So kann die Behörde etwa im 
Falle der automatischen Übernahme 
aus FinanzOnline eine nicht-nach-
weisliche Zustellung in das elektro-
nische Postfach zustellen, auch wenn 
seitens des Unternehmens noch keine 
Registrierung im USP erfolgt ist (eine 
Abholung ist nur möglich, in dem 
man sich beim USP anmeldet).

Unternehmerbegriff

An der elektronischen Zustellung 
haben laut E-Government-Gesetz 
Unternehmen im Sinne des § 3 Z 20 
Bundesstatistikgesetz teilzunehmen. 
Das Bundesstatistikgesetz definiert 
den Unternehmerbegriff wie folgt: 
Alle natürlichen Personen (z. B. freie 
Dienstnehmer, freiberuflich Tätige), 
juristischen Personen, Personenge-
sellschaften, Personengemeinschaf-
ten und Personenvereinigungen mit 
Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt, 
Sitz oder Geschäftsleitung in Ös-
terreich, die der Allgemeinheit oder 
einem bestimmten Personenkreis 
Waren, Werk- und Dienstleistungen 
gegen Entgelt anbieten oder im All-
gemeininteresse liegende Aufgaben 
erfüllen oder Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft, selbstständiger 
Arbeit, Gewerbebetrieb oder Vermie-
tung und Verpachtung erzielen.

Unzumutbarkeit der 
E-Zustellung

Die Teilnahme an der elektronischen 
Zustellung ist von vornherein un-
zumutbar, wenn das Unternehmen 
nicht über die dazu erforderlichen 
technischen Voraussetzungen oder 
über keinen Internet-Anschluss ver-
fügt. Die erforderliche technische 
Voraussetzung fehlt etwa, wenn keine 
internetfähige Hardware im Unter-
nehmen verfügbar ist.

E-Zustellungen – 
USP Unternehmerserviceportal
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Widerspruchsmöglichkeit

Unternehmen, die wegen Unter-
schreiten der Umsatzgrenze nicht 
zur Abgabe von Umsatzsteuervoran-
meldungen verpflichtet sind, können 
der elektronischen Zustellung wider-
sprechen. Der Widerspruch erfolgt 
grundsätzlich durch die Abmeldung 
des Unternehmens vom Teilnehmer-
verzeichnis und somit der elektroni-
schen Zustellung. Der Widerspruch 
kann, sofern man nicht im USP re-
gistriert ist, auch per Post an das Bun-
desrechenzentrum geschickt werden. 
Unternehmer, die der elektronischen 
Zustellung widersprochen haben, 
werden wie bisher auf dem Postweg 
kontaktiert.

Teilnehmerverzeichnis

Um die vollständige Erreichbarkeit 
aller potenziellen Empfänger sicher-
zustellen, wurde ein Teilnehmerver-
zeichnis sämtlicher Zustellsysteme 
eingeführt. Das Teilnehmerverzeich-
nis wurde am 28. Mai 2019 kund-
gemacht (BGBl. II Nr. 140/2019) 
und bildet seit „Produktivsetzung“ 
der elektronischen Zustellung 
(1.12.2019) das Verzeichnis aller Per-
sonen, die elektronische Zustellun-
gen empfangen, ab.
Seit Juni 2019 werden bestimmte 
Unternehmer automatisch in das 
Teilnehmerverzeichnis übernommen 
und gelten als angemeldete Teilneh-
mer:  

• FinanzOnline-Teilnehmer, die 
nicht auf die elektronische Zu-
stellung nach der Bundesabga-
benordnung (BAO) verzichtet 
haben und Unternehmer im Sin-
ne des § 3 Z 20 Bundesstatistikge-
setz 2000 sind, werden seit 1. Juli 
2019 automatisch in das Teilneh-
merverzeichnis übermittelt. 

• Ebenso sind die Teilnehmer am 
Elektronischen Rechtsverkehr 
(ERV) automationsunterstützt bis 
auf Widerspruch des Teilnehmers 
an das Teilnehmerverzeichnis zu 
übermitteln. ERV-Teilnehmer 
können eine Weiterleitung in den 
ERV konfigurieren. 

• Seit 1. Dezember 2019 werden 
Kunden der elektronischen Zu-
stelldienste (Briefbutler, BRZ 
Elektronischer Zustelldienst, 
eVersand oder Mein Brief ) auto-
mationsunterstützt in das Teilneh-
merverzeichnis aufgenommen.

Unternehmer, die automatisch in das 
Teilnehmerverzeichnis übernommen 
werden, erhalten eine Information 
über ihre Übernahme (Benachrich-
tigung in der Databox von Finanz-
Online) und können ab diesem 
Zeitpunkt ihre Registrierungsinfor-
mationen am Teilnehmerverzeichnis 
überprüfen und gegebenenfalls an-
passen (z. B. E-Mail-Adressen für Be-
nachrichtigungen, De-/Aktivierung 
der Weiterleitung in den ERV etc.).
Sollte in FinanzOnline keine E-Mail-
Adresse hinterlegt sein oder wurde 
auf die elektronische Zustellung ge-
mäß BAO verzichtet, dann können 
diese Teilnehmer nicht automatisch 
übernommen werden, da die ver-
pflichtende Verständigung über neue 
Nachrichten nicht möglich wäre. 
Diese Teilnehmer werden dazu moti-
viert, eine Registrierung zur elektro-
nischen Zustellung vorzunehmen.

Anzeigemodul 
„Mein Postkorb“ im 
Unternehmensserviceportal

Unternehmer können über das USP 
auf ihre elektronischen Zustellstücke, 
die von Behörden übermittelt wur-
den, zugreifen. Um den Empfängern 
eine einheitliche Übersicht der für sie 

bereitgehaltenen elektronischen Zu-
stellstücke zu ermöglichen, wurde ein 
kostenloses elektronisches Postfach 
eingeführt. Die zentrale Anzeige und 
Abholung von Zustellungen erfolgt 
im angemeldeten Bereich des USP in 
der Anwendung „Mein Postkorb“.
Das Anzeigemodul hat den Empfän-
ger unverzüglich davon zu verständi-
gen, dass ein Dokument für ihn zur 
Abholung bereit liegt. Diese elektro-
nische Verständigung ist an die dem 
Teilnehmerverzeichnis bekanntgege-
bene elektronische Adresse des Emp-
fängers zu versenden.
Erledigungen der Finanzbehörden 
gemäß der BAO werden weiterhin in 
FinanzOnline zugestellt und zusätz-
lich zur Information über das Anzei-
gemodul angezeigt.
Zur Nutzung des Anzeigemoduls 
„Mein Postkorb“ muss das Unter-
nehmen über ein USP-Konto und 
zumindest einen USP-Anwender mit 
der Rolle „Postbevollmächtigter“ ver-
fügen.

Wer darf in das 
Anzeigemodul zustellen?

In das Anzeigemodul dürfen aus-
schließlich Behörden und Verant-
wortliche des öffentlichen Bereichs 
zustellen bzw. zusenden.

Weiterführende Informationen
Das Bundesministerium für Digi-
talisierung und Wirtschaftsstandort 
veröffentlicht auf seiner Homepage 
laufend weitere Informationen zur 
elektronischen Zustellung.
Infos dazu finden Sie unter folgender 
Website: 
https://tinyurl.com/3thn394m

Weiters steht Ihnen der USP-Support 
unter (+43) 0 50 233 733 zur Verfü-
gung.



Auch die Grundumlage der Wirtschaftskammer wird in 
Zukunft nur mehr per E-Zustellung vorgeschrieben!

Pfuscherbekämpfung: Meldungen online möglich

Professionelle Schwarzarbeit stellt 
die Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft vor immer größere Prob-
leme. Die Schattenwirtschaft boomt 
und verursacht volkswirtschaftlichen 
Schaden immensen Ausmaßes.

Als spezieller Service für WKO-Mit-
glieder und auch aufgrund des gesetz-
lichen Auftrages der WKO bietet die 
Wirtschaftskammer die Möglichkeit, 
Verdachtsmomente bzw. Wahrneh-
mung von illegaler Gewerbeausübung 
mittels Online-Formulars an die 
WKO zu übermitteln unter http://
wko.at/stmk/pfuschermeldung.
Diese ergeht an den Erhebungs-
dienst der WKO Steiermark, wobei 
völlige Verschwiegenheit und Ver-
traulichkeit zu den Grundprinzipi-
en gehören. Die kompetenten Pro-
fis erheben, informieren und setzen 

alle möglichen Aktivitäten, um den 
Rechtszustand herzustellen. Mehr als 
1.500 gewerberechtliche Erhebungen 
finden jährlich statt.

Um gegen Pfusch effektiv vorgehen 
zu können, werden möglichst kon-
krete Beweise für die illegalen Arbei-
ten benötigt:

• wenn möglich, Namen und 
Wohnanschrift des/der illegalen 
Erwerbstätigen;

• Wo wird gearbeitet?
• Wann und seit wann wird gear-

beitet?
• Beschreibung der illegalen Tätig-

keit;
• eventuelle Beweise (Plakate/Fo-

tos/Angebote/Autokennzeichen/
Werbeaussendungen/Website-
Ausdrucke).

Je genauer die Angaben sind, desto 
schneller und effizienter kann einge-
griffen werden. 
Alternativ dazu kann die unbefugte 
Gewerbeausübung natürlich auch bei 
den zuständigen Gewerbebehörden 
(Magistrat Graz/jeweilige Bezirks-
hauptmannschaft) und der Finanz-
polizei gemeldet werden.

©
 F

ot
o:

 S
FI

O
 C

RA
CH

O
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

 

Aktuelle VPI- und In-
flationsentwicklung 
in Österreich

Die aktuelle Entwicklung des 
Verbraucherpreisindex sowie der 
Inflation finden Sie unter 
www.dietransporteure.at

Entwicklung Diesel-
preis und Transport-
kostenindex: 

Die aktuelle Entwicklung zum 
Dieselpreis und Transportkosten-
index ist wieder unter 
www.dietransporteure.at abrufbar

Entwicklung Diesel-
preis und Transport-
kostenindex für das 
Kleintransportgewerbe
Die aktuelle Entwicklung zum Die-
selpreis und Transportkostenindex 
ist wieder unter 
www.dietransporteure.at abrufbar

Online-Lkw-Kalkulationstool 
inklusive Downloadmöglichkeit
Auf mehrfachen Wunsch wurde das 
Online-Lkw-Kalkulationstool auf 
der Transporteure-Website um einen 
Downloadbereich erweitert. Es ist 
von nun an möglich, die Kalkulation 
auch mittels Excelsheet durchzufüh-
ren und entsprechend anzupassen.

Dies finden Sie hier: 
http://dietransporteure.at/lkw-kalkulation/index.html bzw. unter 
http://dietransporteure.at/lkw-kalkulation/download.html 
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„Brüssel“ und „die EU“ wer-
den ja nur allzu gerne für ver-
meintliche Fehlentwicklungen 
im Rahmen der Gesetzge-
bung verantwortlich gemacht. 
Gerne wird auch die euro-
päische Ebene zum „Sün-
denbock“ für unangenehme 
politische Entscheidungen 
gemacht und dies obwohl 
z. B. auch Österreich im Rah-
men der EU-Kommission, 
des Ministerrates und auch 
im Europäischen Parlament 
bei allen Gesetzesinitiativen 
mitentscheidet. Nachfolgend 
ein kurzer Überblick über 
jene EU-Gesetzesvorhaben, 
die die österreichischen und 
somit auch steirischen Trans-
porteure in naher und ferne-
rer Zukunft betreffen werden:

Neue EU-Wegekostenricht-
linie ebnet Weg für weitere 
Lkw-Mauterhöhungen
Mit der vorliegenden Richtlinie (EU) 
2022/362 vom 24. Februar 2022, die 
in allen EU-Mitgliedstaaten und so-
mit auch in Österreich bis zum 25. 
März 2024 in nationales Recht um-
gesetzt werden muss, wird der Weg 
für weitere Lkw-Mauterhöhungen 
geebnet. Den Mitgliedstaaten wird 
nämlich die Möglichkeit eröffnet, 
zusätzliche Gebühren in Form von 
„Staugebühren“ als auch „verkehrs-
bedingten CO2-Emissionen“ ein-
zuheben. Ebenso zielt eine neue 
Gewichtsklassifizierung nun auf die 
„technisch höchst zulässige Gesamt-
masse im beladenen Zustand“ ab.

Der elektronische Frachtbrief 
kommt in Etappen
Auch wenn die Ratifizierung des 
E-CMR Zusatzprotokolls in Öster-
reich weiterhin auf sich warten lässt, 
geht die Europäische Union nun mit 
der Verordnung (EU) 2020/1056 
vom 15. Juli 2020 „über elektroni-
sche Frachtbeförderungsinformati-
onen“ einen neuen Weg. Konkret 
„wird das Ziel verfolgt, die Digitali-
sierung der Frachtbeförderung und 
der Logistikdienste zu fördern, um 
die Verwaltungskosten zu senken,“ 
denn „die Verwendung von Papier-
dokumenten bedeutet für Logis-
tikunternehmen einen erheblichen 
Verwaltungsaufwand“. Anwendungs-
fälle, die auch in der Verordnung de-
finiert sind, sind die Nachweise der 
„eindeutigen Belege“ im Rahmen 
von grenzüberschreitenden Güterbe-
förderungen im Zusammenhang mit 
Kabotagebeförderungen (gemäß Ar-
tikel 8 (3) Verordnung 1072/2009) 
aber auch einzelne Bestimmungen 

beim Transport gefährlicher Güter 
auf der Straße (ADR), mit der Eisen-
bahn (RID) und auf Binnenwasser-
straßen (ADN). Diese Verordnung 
gilt direkt, und zwar ab dem 21. Au-
gust 2024. 

Höhere Gewichte und Ab-
messungen sollen den Lkw-
Verkehr grüner und effizienter 
machen
Erst als ein Vorschlag liegt eine von 
EU-Verkehrskommissarin Adina 
Valean präsentierte Idee auf, höhe-
re Abmessungen und Gewichte im 
Lkw-Verkehr zuzulassen, umso ef-
fektiv Fahrten zu reduzieren und den 
Lkw-Verkehr insgesamt ökologischer 
zu machen. Konkret möchte sie bei 
„zero emission Fahrzeuge“ (das sind 
Fahrzeuge mit alternativen Antrie-
ben) eine generelle Gewichtserhö-
hung auf 44 t erreichen und wenn 
diese im intermodalen Verkehr einge-
setzt werden, sollen solche Fahrzeuge 
sogar mit 48 t Gesamtgewicht bewegt 
werden dürfen. Damit soll bis 2030 
erreicht werden, dass es EU-weit 
rund 91 Millionen Lkw-Fahrten we-
niger gibt. 

Euro-7-Norm kommt
Einen weiteren Vorschlag hat die EU-
Kommission dahingehend unterbrei-
tet eine neue Euro-Emissionsnorm 
(Euro 7) für alle Fahrzeugarten einzu-
führen. Bis jetzt galten die Euro-Nor-
men lediglich für Verbrennermoto-
ren. Ab 2025 (Pkw und Transporter) 
bzw. 2027 (Lkw und Busse) soll die 
Euro-7-Norm „kraftstoff- und tech-
nologieneutral“ gelten, d. h. „unab-
hängig davon, ob das Fahrzeug mit 
Benzin, Diesel, Elektroantrieb oder 
alternativen Kraftstoffe betrieben 
wird.“ 

Blick nach Brüssel: 
Von neuen Mauterhöhungen bis 
hin zu Euro 7

Kontakt: 
Dr. Tropper Cargo Services GmbH 
Hirnsdorf 108, 8221 Feistritztal 
www.cargoservices.at 
Mail: peter@cargoservices.at

Dr. Peter Tropper

am Samstag, 1. Februar 2025 

Merken Sie sich den Termin 
gleich heute vor – 
alle Infos folgen!

Konzessionsprüfung 
für das Güterbeförderungsgewerbe in der 
Steiermark

Infoabende:  17.01.2024
Kurse:  26.02. bis 15.03.2024

Vorschau 2024

Nächste Fachgruppentagung

TERMINE
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Freude an der Arbeit ist der Motor mit dem der gelernte Mechaniker Matthias Moik sein 
Milchtransport-Unternehmen in dritter Generation erfolgreich führt.

Obwohl noch keine Morgendämme-
rung in Sicht ist, ist Matthias Moik 
oder einer aus seinem engagierten 
Team bereits auf den Straßen unter-
wegs, um die ersten Milchlieferungen 
abzuholen. Von den frühen Morgen-
stunden – wir sprechen hier von ca. 
drei Uhr morgens – bis oft spät in die 
Nacht hinein, erstreckt sich der Ar-
beitsalltag an 365 Tagen im Jahr, un-
abhängig von Wetter und den nicht 
immer komfortablen Straßenverhält-
nissen. Doch trotz dieser herausfor-
dernden Umstände ist Matthias Moik 
mit einer ansteckenden Begeisterung 
für seinen Beruf erfüllt und sieht vor 
allem die Vorzüge, die dieser mit sich 
bringt. „Auch wenn wir im Laufe des 
Tages weite Strecken zurücklegen 
müssen, so gibt es doch jede Menge 
Zwischenstopps wo man sich immer 
wieder über nette Gespräche mit den 

Bauern freuen kann“, teilt er enthusi-
astisch mit.
Matthias Moik sammelt mit seinem 
Spezial-Lkw die Milch im Gebiet 
Tragöß, Grüner See bis zum Rech-
berg bei den Bauern und Milchsam-
melstellen ein und bringt diese in die 
Obersteirische Molkerei.

Die Wurzeln des Unternehmens rei-
chen bis ins Jahr 1965 zurück, als sein 
Großvater Eduard Neißl in die Trans-
portbranche einstieg. Damals wurde 
nicht nur Milch befördert, sondern 
auch Holz und andere Waren – in ei-
ner Ära, in der noch Pferdekutschen 
das Straßenbild dominierten. Bedau-
erlicherweise ereignete sich im Jahr 
1969 ein tragischer Unfall, der das 
Leben des Großvaters forderte. Seine 
Frau übernahm daraufhin das Ge-
schäft und führte es weiter. Im Jahr 

1982 wurde der erste Milchtankwa-
gen angeschafft, und 1993 übergab 
sie schließlich den Betrieb an ihren 
Sohn Walter Neißl. Matthias Moik, 
seit 2005 mit dem Lkw unterwegs, 
übernahm 2022 den Betrieb von sei-
nem Vater und führt seitdem die Fa-
milientradition fort.
Die Führung des Betriebes ist stark 
geprägt von familiärem Zusammen-
halt – so sind zwei seiner drei Mitar-
beiter enge Familienangehörige - sein 
Vater und sein Onkel. 

Ein in der Transportbranche eher 
unüblicher Umstand ist, dass es in 
seinem Geschäftsbereich keinen klas-
sischen Mitbewerb gibt. Zurückzu-
führen ist das auf das Geschäftsge-
baren der Obersteirischen Molkerei 
(OM). Diese übernimmt die Auf-
teilung der Transportrouten und die ©
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Wenn der Milchmann kommt

Wordrap

Factbox
Firma: 
MOIK Transporte e.U. 
 
Inhaber:  
Matthias Moik

Firmensitz:
Hüttengraben 41
8611 Tragöß - St. Katharein
Tel.: 0660/460 44 00
moik.transporte@icloud.com
 
Gründungsjahr: 1965
 
Mitarbeiter: 3
 
Fuhrpark: 1 Lkw mit Anhänger

Tätigkeitsfeld: 
Rohmilchsammeltransport

Warum macht Ihnen Ihr Beruf Spaß?
 Ich hab keinen harten Konkur-

renzkampf, habe immer die 
selbe Tätigkeit, auf der ich aber 
viel Kontakt zu meinen Auftrag-
gebern, den Bauern habe.

 
Wären Sie kein Frächter ...
  ... wäre ich Koch.

Wenn Sie in der Branche etwas 
ändern könnten ...

   ... würde ich die Kollektivver-
träge für Lkw-Fahrer ändern 
und dafür Sorge tragen, dass die 
Diäten zwar steuerfrei bleiben, 
aber beim Pensionsanspruch 
angerechnet werden.

Moik Transporte e.U. – Inhaber Matthias Moik
 im Interview

Preisgestaltung. Die genossenschaftli-
che Struktur der OM hat zudem zur 
Folge, dass die eigentlichen Auftrag-
geber die Bauern sind. Das schätzt 
der junge Unternehmer besonders 
und erläutert: „Mit den Bauern kann 
man immer auf einer besonders ver-
trauensvollen Ebene reden, und ihre 
pragmatische Denkweise weiß ich 
sehr zu schätzen. Die Herzlichkeit 
der Menschen in der Gegend ist 
schon etwas Besonderes.“

Milch ist ein sehr heikles Lebens-
mittel und der Umgang unterliegt 
besonderer Sorgfalt. Ein gutes Zeit-
management, sauberes Arbeiten und 
Verlässlichkeit sind unabdingbare 
Voraussetzungen. 
Dazu gehört auch die pünktliche Ein-
haltung von Zeitabsprachen, denn ei-
nige Bauern transportieren die Milch 
von abgelegenen Bergregionen zu 
vereinbarten Übergabestellen.
Der Betrieb von Matthias Moik ver-
fügt nur über einen Lkw und darin 
liegt eine der Herausforderungen: 
„Ein Ausfall des Lkws ist mein größ-
tes Risiko, denn ich muss dann um-
gehend einen Ersatzwagen organisie-
ren“, erklärt er und ergänzt: „Das ist 
dann natürlich auch eine finanzielle 
Herausforderung.“ Dennoch sieht 

der Unternehmer auch hier eine po-
sitive Seite: „In solchen Situationen 
unterstützen sich alle Mitbewerber 
der Region untereinander und helfen 
mit einem ihrer freien Lkw aus.“

Während sein Vater und sein Onkel 
zwar noch einige Jahre im Betrieb 
verbleiben werden, steht Matthias 
Moik bald vor der Zukunftsaufgabe, 
qualifizierte Mitarbeiter zu finden. 
Eine mindestens einmonatige Ein-
schulungszeit ist erforderlich, um 
sicherzustellen, dass neue Fahrer ei-
genständig und verantwortungsvoll 
agieren können.

Trotz attraktiver Jobangebote, die 
ihm im vergangenen Jahr unterbrei-
tet wurden, entschied sich Matthias 
Moik bewusst gegen eine Expansion 
seines Unternehmens. Sein Umsatz-
bereich deckt seine Bedürfnisse ab, 
und dadurch findet er ein ausgewo-
genes Verhältnis zwischen Arbeit und 
Familienleben.

Bleibt zu hoffen, dass die Landwirte 
auch in Zukunft gut von der Milch-
wirtschaft leben können, damit Un-
ternehmen und Fahrer wie Matthias 
Moik ihren Job mit derartiger Lei-
denschaft fortführen können.

Noch bevor die Sonne aufgeht, ist Matthias Moik mit seinem Lkw unterwegs, um die Milch von den Bauern 
einzusammeln und in die Molkerei zu bringen. Oft endet der Arbeitstag erst kurz vor Mitternacht.
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… ist eine Firmengründung auch in einer wirtschaftlich herausfordernden Zeit erfolgreich.
Das beweist auch das Ehepaar Ing.in Petra Kaltenegger-Berger und Alexander Berger aus Spielberg, 
die mit ihrem 2021 gegründeten Unternehmen Berger-Transporte e.U. auf Erfolgskurs sind.

Mit langjähriger Erfahrung im Trans-
portwesen, Optimismus und un-
ermüdlichem Einsatz wagten Petra 
Kaltenegger-Berger und Alexander 
Berger den mutigen Schritt in die 
Selbstständigkeit. Sie begannen 2021 
bei Null und errichteten ein Unter-
nehmen, das heute stolz einen beein-
druckenden Fuhrpark von fünf Lkw 
auf die Straßen bringt.

Berger-Transporte e.U. ist weit mehr 
als nur ein Transportunternehmen. 
Es arbeitet mit namhaften Kooperati-
onspartnern zusammen und kann so 
sämtliche Arbeits- und Hebebühnen 
aller Größen zur Vermietung anbie-
ten. Diese Services stehen gleicher-
maßen für Firmen und Privatkunden 
zur Verfügung.

Firmeninhaber, Alexander Berger, 
sitzt selbst hinter dem Steuer und 

kümmert sich persönlich um die 
Anfragen der Kunden. Der gelernte 
Maschinenbautechniker fand sei-
nen Weg in die Transportbranche 
vor über 20 Jahren, wo er lange als 
Mobilkranfahrer und schließlich als 
Disponent tätig war. Seine Ehefrau 
Petra, die ebenfalls jahrelange Erfah-
rung im Transportgewerbe vorweisen 
kann, zeichnet sich für Lohnverrech-
nung sowie sämtliche bürokratischen 
Aufgaben und die finanzielle Ab-
wicklung verantwortlich.

Die Entscheidung, den Weg in die 
Selbstständigkeit einzuschlagen, fiel 
im Jahr 2020, als eine personelle Um-
strukturierung bei ihrem letzten Ar-
beitgeber erfolgte. Die Begeisterung 
für ihren Beruf, ihre Qualifikation 
und die wertvollen Geschäftskon-
takte, die sie über die Jahre aufge-
baut hatten, erleichterten ihnen die 

Entscheidung zur Firmengründung 
erheblich. 
Eine der Hürden auf diesem Weg war 
die Erlangung der Konzession für das 
Güterbeförderungsgewerbe im Fern-
verkehr, die Alexander Berger im Ok-
tober 2020 erfolgreich ablegte. Seine 
Frau Petra hatte diese bereits im Jahr 
1997 erworben. 2007 legte sie zu-
sätzlich die Konzessionsprüfung zur 
Überlassung von Arbeitskräften ab 
und fungiert heute als gewerberecht-
liche Geschäftsführerin von Berger-
Personal. Beide haben außerdem die 
Berufskraftfahrerausbildung absol-
viert.
Weiters waren die bürokratischen 
Hürden bei der Gründung nicht 
zu unterschätzen. „Ein regelrechter 
Spießroutenlauf“, wie Petra Kalten-
egger-Berger betont. „Um erfolgreich 
ein Unternehmen zu gründen, bedarf 
es tatsächlich eines fundierten Fach- ©
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Wenn der Beruf zur Berufung wird ...

Wordrap

Factbox
Firma: Berger-Transporte e.U. 
Inhaber:  Alexander Berger

Firmensitz:
   Blütenweg 10, 8724 Spielberg
   Tel.: 0664/54 73 378
   office@berger-transporte.at
 
Gründungsjahr: 2021
Mitarbeiter: 8
Fuhrpark: 3–Achs-LKW mit 26 mto Kran      
   3–Achs-LKW mit 34 mto Kran
   4–Achs-LKW mit 58 mto Kran
   2x 4–Achs-Gesteinskipper
   Pkw-Steiger mit 23 m Arbeitshöhe
   2–Achs-Tandemanhänger
Tätigkeitsfeld: Transport- und Erdbau, 
   Arbeitsbühnenverleih, Hebearbeiten, 
   Arbeitskräfteüberlassung

Warum macht Ihnen Ihr Beruf Spaß?
 Petra Kaltenegger-Berger: Wir 

sind ein tolles Team, mit tollen 
Mitarbeiter:innen und einer familiären 
Struktur. Das Arbeiten mit meinem 
Mann und das gemeinsame Ziehen an 
einem Strang machen mir viel Freude.

   Alexander Berger: Der breit aufgestell-
te Kundenstock und die Gespräche mit 
den Kunden sowie die Schaffung von 
Lösungen – kurzum die Vielfältigkeit – 
machen meinen Beruf attraktiv. 

Wären Sie kein Frächter ...
  ... wäre Petra Kaltenegger-Berger: 

Lohnverrechnerin
   ... Alexander Berger: Disponent

Wenn sie in der Branche etwas ändern 
könnten ...

   ... würden beide die Anerkennung der 
Mitarbeiter:innen und die Entlohnung 
anheben. Der Kollektivvertrag sollte 
erhöht und an die Leistung angepasst 
werden.

Ing.in Petra Kaltenegger-Berger und Alexander Berger
 im Interview

wissens.“ Hierbei halfen ihnen 
ihre langjährigen beruflichen Er-
fahrungen erheblich. Das Ehepaar 
startete von Grund auf und muss-
te alles beschaffen, vom Compu-
ter bis hin zum ersten Lkw. Die 
Finanzierung, inklusive die Erstel-
lung von Businessplänen, Kosten-
kalkulationen und Gesprächen mit 
dem Bankberater, erwiesen sich als 
besondere Herausforderung.
Dennoch meisterten sie all die-
se Hindernisse mit Zuversicht 
und Teamarbeit. Ihr erworbenes 
Know-how aus vielen Jahren in 
der Branche erwies sich als un-
schätzbar wertvoll. Von Beginn 
an begleiteten sie treue Kunden, 
die ihre Arbeitsqualität schätzen. 
Heute freut sich das Unterneh-
men über eine beeindruckende 
Auslastung von 100 % und ge-
winnt kontinuierlich neue Kun-
den durch Empfehlungen. Dabei 
verfolgt das Unternehmerpaar eine 
nachhaltige Strategie, vor allem im 
Mitarbeiter:innenbereich.
Die Mitarbeiter:innenbindung 
steht im Mittelpunkt ihrer Fir-
menphilosophie. Dazu entwickel-
ten sie einen Verhaltenskodex, 
der sowohl das Unternehmen 
als auch die Belegschaft umfasst. 
Wertschätzung wird nicht nur 
den Kunden, sondern auch der 
Belegschaft entgegengebracht. So 
gibt es beispielsweise gemeinsame 
geplante Zusammenkünfte um 
die Kollegialität und den Zusam-
menhalt zu festigen und um auch 
den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern die Möglichkeit zu geben, 
eigene Ideen in das Unternehmen 

einzubringen. Das Unternehmer-
paar betont: „Wir möchten nicht 
nur Aufträge erfüllen, sondern 
auch langfristige Beziehungen 
aufbauen und unsere Geschäfts-
tätigkeit kontinuierlich auswei-
ten. Dazu brauchen wir aber vor 
allem zuverlässige und motivierte 
Mitarbeiter:innen. Leider wird 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in der Branche nicht immer 
die dementsprechende Wert-
schätzung entgegengebracht. 
Fehlende Arbeitsmoral bzw. ge-
ringe Motivation sind dann das 
Resultat. An diesem Punkt set-
zen wir an, um ein Umdenken 
zu bewirken. Das wir damit auf 
dem richtigen Weg sind, beweist 
uns der Umstand, dass wir mehr 
Bewerbungen als Lkw zur Ver-
fügung haben. Daher verleasen 
wir auch Mitarbeiter:innen an 
unsere Mitbewerber, aber nur 
mit der Garantie, dass es für die 
Mitarbeiter:innen auch langfristig 
Arbeit gibt.“

Berger-Transporte ist hauptsäch-
lich in der Steiermark, Wien, 
Salzburg und Oberösterreich tätig 
und bietet bei Bedarf auch grenz-
überschreitende Transportdienst-
leistungen an. 
Das Unternehmen setzt auf Kun-
denorientierung, Qualität und 
Zuverlässigkeit. Der Erfolg ba-
siert auf gemeinsamen Entschei-
dungen, unermüdlichem Einsatz 
und der Überzeugung, dass es für 
jedes Problem eine Lösung gibt. 
Alexander Berger widmet sich mit 
Leidenschaft den Anliegen seiner 
Kunden und genießt deshalb ei-
nen ausgezeichneten Ruf und gro-
ßen Erfolg in der Branche. 

Berger-Transporte e.U. ist ein he-
rausragendes Beispiel dafür, wie 
eine erfolgreiche Unternehmens-
gründung auch in herausfordern-
den Zeiten möglich ist, wenn der 
Beruf zur Berufung wird.

Von der Gründung 2021 hat sich die Fahrzeug-
Flotte von Berger-Transporte auf sechs Fahr-
zeuge vergrößert – ein fulminantes Wachstum!

Firmeninhaber Alexander Berger mit dem neuen 4-Achs-Lkw mit 58-Tonnen-Kran und den Mitarbeiter:innen von Berger-Transporte e.U.



| 44 |                  | 45 | 

Boxen stopp Boxen stopp

Friends on the road: Gemeinsames Auftreten ist das Gebot 
der Stunde − jetzt Logcom-Mitglied werden!
Warum Logcom?

Der Lkw ist ein wichtiges und ver-
bindendes Element zwischen der pro-
duzierenden Industrie und dem End-
verbraucher. Dies ist der Bevölkerung 
und den Entscheidungsträgern leider 
oft nicht bewusst. Um auf die Bedeu-
tung der Transportbranche aufmerk-
sam zu machen und die österreichi-
schen Transporteure als sympathische 
Partner zu positionieren, wurde die 
Marke „LKW-Friends on the road“ 
von der Arbeitsgemeinschaft Logcom 
ins Leben gerufen.

Was macht Logcom?

Die Initiative fällt besonders durch 
die gelben, sympathischen Fahr-

zeugbeklebungen bzw. Fahrzeug-
beschriftungen im „Friends on the 
road“-Design auf. Lassen auch Sie Ihr 
Fahrzeug bekleben und machen auf 
die Wichtigkeit der Transportbran-
che aufmerksam. Diese Marke ist 
ein Bekenntnis zur österreichischen 
Transportwirtschaft, von der Bran-
che, für die Branche!

Wie können Sie 
helfen/unterstützen?

Bitte helfen Sie auch aktiv mit diese 
Marke noch bekannter zu machen, 

indem Sie einerseits als bereits beste-
hende Mitglieder Ihre Fahrzeuge be-
kleben lassen und andererseits auch 
andere Transportunternehmer und 
Firmen überzeugen, Mitglied zu wer-
den. Denn nur gemeinsam können 
wir etwas erreichen!

WERDEN SIE BITTE MITGLIED 
− Beitrittserklärung ausfüllen und an 
die Logcom schicken: 
office@logcom.org! 
Weitere Informationen unter: http://
www.logcom.at/initiative/ueber-die-
logcom/ 

Die Mitglieder der Wirtschaftskam-
merorganisation haben Zugang zu 
umfangreichen branchenspezifischen 
Informationen und zahlreichen Ser-
vices. Damit diese noch einfacher, 
sicherer und schneller im beruflichen 
Alltag genutzt werden können, steht 
die WKO-Benutzerverwaltung mit 
vielen hilfreichen Funktionen zur 
Verfügung:

• Es kann sich jede Person ein per-
sönliches WKO-Benutzerkonto 
anlegen, in dem Daten aktuali-
siert und Passwortänderungen 
durchgeführt werden können. 

• Das eigene Benutzerkonto kann 
mit einem oder mehreren WKO-
Mitgliedschaften verknüpft wer-
den. In Folge kann eine Vielzahl 
an WKO-Services in Anspruch 
genommen werden. Darunter 
zählen der Zugang zu Fachinfor-
mationen auf WKO.at, die Bear-

WKO-Benutzerverwaltung: www.meinwko.at
beitung der Unternehmensdaten 
im Firmen A–Z oder die Nut-
zung des Vorteilsclubs der Jun-
gen Wirtschaft. All diese Services 
können mit nur einem einzigen 
WKO-Benutzerkonto abgerufen 
werden. Auch für Mitglieder, die 
Unternehmen in mehreren Bran-
chen und Bundesländern haben, 
reicht ein persönliches WKO-Be-
nutzerkonto.

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
können schnell und einfach zur 
Nutzung von WKO-Services be-
rechtigt werden.

• Der Einstieg in die WKO-Be-
nutzerverwaltung ist auch mit 
Bürgerkarte oder Handysignatur 
möglich.

• Durch einen Nachweis der 
Identität kann das persönliche 
WKO-Benutzerkonto aufgewer-
tet werden, um auf exklusive 
Dienstleistungen der WKO zu-
greifen zu können.

• Sicherheit hat für die WKO 
höchste Priorität. Aus diesem 
Grund ist die WKO-Benutzer-
verwaltung mit einem umfangrei-
chen Sicherheitssystem versehen, 
das höchstmöglichen Schutz und 
eine sichere Datenübertragung 
bietet.

Sie haben noch Fragen?
Unsere kostenlose WKO-Serviceline 
unterstützt Sie gerne unter der Num-
mer 0800 221 221 (Mo.–Fr. 8–20 
Uhr, Sa. 8–12 Uhr). 
Sie können auch eine E-Mail an 
benutzerverwaltung@wko.at 
schicken.

0316
601
601

WKO
Service
Nummer
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Boxen stopp

Gebrauchte Klein-
transporter zu 
Top-Preisen!

Wir besorgen Ihnen gerne Ihren Spezialtransporter auf Wunsch!

Oldtimer - Land Rover Defender 109 Pickup 
Serie 2 – kurze Kabine / lange Pritsche, Bj. 1966 – 
restauriert, neu überprüft – voll einsatzbereit – Lkw-
typisiert – voll abschreibbar! 
VW Amarok 3.0 V6 TDI Pickup Doka, Hardtop 
mit Dachträger, Automatikgetriebe, Anhängevorrich-
tung, Alufelgen etc., Bj. 2017, km 185.000
Ducato 136 3.0 CNG Erdgas/Benzin Integralkof-
fer mit Seitentür, 4300x2150x2300, 950 kg Nutz-
last! Klima, Bluetooth, etc. Bj.  2017, 17.000 km!!!
Fiat Ducato JTD 130 Koffer mit hydr. LBW (130 
PS, EURO 6), 4200x2100x2300, ca. 950 kg Nutzlast! 
Klima, Bluetooth, Tempomat etc. Bj.  2019, 70.000 km
Fiat Ducato JTD 130 Koffer mit hydr. LBW (130 
PS, EURO 6), 4200x2100x2300, ca. 950 kg Nutzlast! 
Klima, Bluetooth, Tempomat etc. Bj.  2019, 99.000 km
Fiat Ducato JTD 130 Koffer mit Überbau (130 
PS, EURO 6), 4200x2100x2300, ca. 950 kg Nutzlast! 
Klima, Bluetooth, Tempomat etc. Auch auf Wunsch 
mit hydr. Ladebordwand zu Top-Preis! Bj.  2020, 
97.000 km

Renault Koffer (165 PS EURO 6) 
4250x2100x2250, 975 kg Nutzlast, Klima etc., Bj. 
2020, 52.000 km 
Ford Transit 170EL350 Doka-Kasten L3H2, 
Klima, AHV etc., Bj. 2017, km ca. 190.000
Ford Transit 170FL350 Koffer (170 PS EURO 6) 
4250x2100x2200, ca. 950 kg Nutzlast, Klima etc., Bj. 
2020, 75.000 km 
Ford Transit 170EL350 Koffer mit hydr. Lade-
bordwand (170 PS, EURO 6) Zwillingsbereift, 
Heckantrieb 4250x2100x2200, ca. 800 kg Nutzlast, 
Klima etc., Bj. 2019, 59.000 km 
Ford Transit 130EL350 Koffer mit hydr. Lade-
bordwand (130 PS, EURO 6) Zwillingsbereift, 
Heckantrieb 4250x2100x2200, ca. 800 kg Nutzlast, 
Klima etc., Mod. 2018, 73.000 km 
Shibaura CM314 – Universalfahrzeug mit Front-
mulchmäher 150 cm und Schneeschild 160 cm, 
Kehrbürste 150 cm, Fronthydraulik, Allradantrieb, 
Dieselmotor 31 PS, Kabine mit Heizung etc., Bj. 
2013, ca. 3.400 Bh

Sie möchten auch mit einer Werbung 
in der Vollen Fahrt vertreten sein?

Infos unter 0316/30 43 00
mailbox@printverlag.at

www.printverlag.at

Transporteure auf medialem Überholkurs


WKÖ-Fachverband Güterbeförderung: 
„LKW-Mauterhöhung ohne Mehrwert für die 
Umwelt“
OTS, 6. September 2023


WKÖ-Fachverband Güterbeförderung 
begrüßt Vorschlag der EU-Kommission zu 
Abmessungen und Gewichte
OTS, 6. Juni 2023
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